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i. allGemeine BestimmunGen 

Begriffe art. 1 Das vorliegende reglement versteht unter:

AHV/IV
eidg. alters- und hinterlassenenversicherung  
und eidg. invalidenversicherung.

BVG
Bundesgesetz über die berufliche alters-,  
hinterlassenen- und invalidenvorsorge.

FZG
Bundesgesetz über die freizügigkeit in der berufli- 
chen alters-, hinterlassenen- und invalidenvorsorge.

WEFG
Bundesgesetz über die wohneigentumsförderung mit 
mitteln der beruflichen vorsorge. Die Bestimmungen 
befinden sich im BvG und im obligationenrecht (or).

Stiftung
Pensionskasse hirslanden.

Kasse
Die im rahmen der stiftung geführte Pensionskasse.

Arbeitgeber
Die Privatklinikgruppe hirslanden und die mit ihr  
finanziell oder wirtschaftlich eng verbundenen Kliniken 
und anderen unternehmungen, die ihr Personal der 
stiftung mittels eines anschlussvertrags angeschlossen 
haben; im anschlussvertrag kann bestimmt werden, 
welchem leistungs- und Beitragsplan sich die Klinik 
anschliessen möchte. Die auflösung eines bestehenden 
anschlussvertrags erfolgt im einverständnis mit dem 
Personal oder der allfälligen arbeitnehmervertretung.

Arbeitnehmer
Personen, die in einem arbeitsverhältnis zum  
arbeitgeber stehen.

Versicherte
arbeitnehmer, die in die Kasse aufgenommen  
wurden (aktive).
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Rentner
Personen, die von der Kasse renten beziehen.

Risikoversicherung
Die versicherung gegen die wirtschaftlichen folgen  
von tod und invalidität.

Altersversicherung
Die versicherung gegen die wirtschaftlichen folgen  
des alters.

Rentenalter
für frauen am monatsersten nach vollendung des 
64. lebensjahres, für männer am monatsersten nach 
vollendung des 65. lebensjahres.

Alter
falls nicht ausdrücklich anders umschrieben, gilt als  
alter im sinne dieses reglements die Differenz zwischen 
dem laufenden Kalenderjahr und dem Geburtsjahr.

Leistungs- und Beitragspläne, Vorsorgepläne
Die Kliniken haben beim anschluss an die stiftung 
die wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen leis-
tungs- und Beitragsplänen. Die versicherten haben 
innerhalb des leistungs- und Beitragsplans der 
Klinik allenfalls die möglichkeit, einen vorsorgeplan 
zu wählen, bei dem der versicherte einen höheren 
sparbeitrag als im vorsorgeplan «standard» bezahlt.

Eingetragene Partnerschaft
Personen, die im Personenstand «in eingetragener 
Partnerschaft» gemäss Bundesgesetz über die 
eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher 
Paare leben, haben die gleichen rechte und Pflich-
ten wie die ehegatten. Die im reglement erwähnten 
Begriffe wie ehe, ehegatten, ehescheidung, witwe, 
witwer oder verheiratet gelten für die eingetragene 
Partnerschaft sinngemäss.



8

stiftung art. 2 unter dem namen Pensionskasse hirslanden besteht 
eine stiftung im sinne von art. 80 ff. zGB, art. 331 or 
und art. 48 abs. 2 BvG mit sitz in zürich.

zweck art. 3 1 im rahmen des vorliegenden reglements versichert 
die stiftung die arbeitnehmer gegen die wirtschaft-
lichen folgen von alter, tod und invalidität.

2 Die stiftung übernimmt keine freiwillige ver-
sicherung von teilbeschäftigten arbeitnehmern für 
den lohnteil, den diese bei anderen arbeitgebern 
beziehen. sie führt die versicherung nicht weiter für 
versicherte, deren arbeitsverhältnis ohne renten-
anspruch aufgelöst worden ist.

verhältnis zum 
BvG und zum fzG

art. 4 1 Die stiftung hat sich in das register für die beruf-
liche vorsorge eintragen lassen. sie verpflichtet 
sich damit, mindestens die obligatorischen leis-
tungen gemäss BvG zu erbringen. Die Kasse weist 
die BvG-mindestleistungen, einschliesslich der 
vom Bundesrat angeordneten anpassungen der 
hinterlassenen- und invalidenleistungen an die 
Preisentwicklung, in einer schattenrechnung aus. 
Die absätze 3 bis 6 dieses artikels umschreiben die 
schattenrechnung gemäss BvG.

2 Die Kasse bemisst ihre leistungen nach dem 
Grundsatz des sogenannten anrechnungsprinzips, 
das heisst, dass sie die reglementarischen leistun-
gen mit den mindestleistungen nach BvG vergleicht 
und den höheren Betrag auszahlt.

3 Der zinssatz für die schattenrechnung entspricht 
dem mindestzinssatz gemäss BvG.

4 Die umwandlungssätze entsprechen beim rücktritt 
im ordentlichen rentenalter gemäss BvG (65 für  
männer und 64 für frauen) den mindestumwandlungs- 
sätzen gemäss BvG. Bei einem früheren oder späteren 
altersrücktritt reduziert oder erhöht sich der um-
wandlungssatz für jeden monat des vorbezugs oder 
des aufschubs um 0.2 Prozentpunkte/12.
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5 Bei einer auszahlung von vorsorgegeldern (im 
rahmen wefG, scheidung) wird in der schatten-
rechnung analog zu art. 18 dieses reglements ein 
schuldkonto BvG eröffnet und im leistungsfall oder 
bei austritt vom BvG-altersguthaben abgezogen. 
Das schuldkonto BvG entspricht bei eröffnung 
demjenigen anteil des BvG-altersguthabens nach 
art. 18 fzG, der dem verhältnis der auszahlung  
zur gesamten freizügigkeitsleistung entspricht.  
Das schuldkonto BvG wird gleich verzinst wie das 
BvG-altersguthaben.

6 Bei einer rückzahlung von vorsorgegeldern (im 
rahmen wefG oder scheidung) wird die rück- 
zahlung im gleichen verhältnis dem BvG-alters-
guthaben gutgeschrieben wie bei der auszahlung. 
lässt sich der anteil des BvG-altersguthabens  
bei der auszahlung nicht feststellen, wird gemäss 
Bundesrecht vorgegangen.

7 Bei Bezug eines teils der altersleistung in Kapital-
form reduziert sich die BvG-altersleistung anteilmässig.

8 haben Personen gemäss art. 23 lit. b und c BvG 
ansprüche auf invalidenleistungen, so werden diese 
ansprüche auf die mindestleistungen gemäss BvG 
beschränkt.

9 wird die Kasse vorleistungspflichtig, weil die für 
die leistungszahlung zuständige vorsorgeein-
richtung noch nicht feststeht und der versicherte 
zuletzt der Kasse angehört hat, so beschränkt sich 
der anspruch auf die BvG-mindestleistungen. stellt 
sich später heraus, dass die Kasse nicht leistungs-
pflichtig ist, so verlangt sie die vorgeleisteten  
Beträge von der für die leistungszahlung zustän- 
digen vorsorgeeinrichtung zurück.

10 Die Kasse ist auf dem Beitragsprimat in form 
einer spareinrichtung mit risikoabdeckung auf-
gebaut. sie berechnet die freizügigkeitsleistung 
demzufolge gemäss art. 15 fzG.
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Kreis der  
versicherten

art. 5 1 falls im anhang nichts anderes geregelt ist, 
werden als versicherte in die Kasse diejenigen 
arbeitnehmer aufgenommen, die das 17. lebensjahr 
vollendet haben und deren Jahreslohn (art. 10 abs. 1) 
zwei Drittel des mindestlohns gemäss art. 7 BvG 
übersteigt.

2 in die Kasse werden diejenigen arbeitnehmer 
nicht aufgenommen, 
a)  die nebenberuflich tätig sind und bereits für eine 

hauptberufliche erwerbstätigkeit obligatorisch 
versichert sind oder im hauptberuf eine selbst-
ständige tätigkeit ausüben. vorbehalten bleibt 
die freiwillige versicherung gemäss art. 9;

b)  die im sinne der iv zu mindestens 70  % invalid 
sind, sowie Personen, die nach art. 26a BvG provi-
sorisch weiterversichert werden;

c)  deren arbeitsverhältnis auf längstens drei monate 
abgeschlossen worden ist; wird die vertragsdauer 
später verlängert, so beginnt die versicherung 
im zeitpunkt, in dem die verlängerung des ar-
beitsverhältnisses vereinbart wurde; 

d)  die das ordentliche ahv-rentenalter über-
schritten haben.

3 Bei mehreren aufeinanderfolgenden anstellungen 
beim gleichen arbeitgeber werden die verschiede-
nen anstellungszeiten zusammengerechnet, sofern 
die unterbrechung einen zeitraum von drei monaten 
nicht übersteigt. in diesem fall ist der arbeitnehmer 
ab Beginn des insgesamt vierten arbeitsmonats 
versichert; wird jedoch vor dem ersten arbeitsein-
tritt vereinbart, dass die anstellungsdauer insge-
samt drei monate übersteigt, so ist der arbeitnehmer 
ab Beginn des arbeitsverhältnisses versichert.
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Gesundheits- 
prüfung, vorbehalt

art. 6 1 Der arbeitnehmer ist verpflichtet, vor eintritt in die 
Kasse, spätestens jedoch innert eines monats nach 
Beginn des arbeitsverhältnisses bzw. der aufnahme- 
voraussetzung einen fragebogen über seinen  
Gesundheitszustand auszufüllen. aufgrund des  
ausgefüllten fragebogens entscheidet die Kasse, 
ob sich der versicherte durch einen vertrauensarzt 
der Kasse untersuchen lassen muss. Die Kosten 
gehen zulasten des arbeitgebers. 

2 ergibt die vertrauensärztliche untersuchung ein 
erhöhtes versicherungsrisiko, so kann die Kasse für 
die risikoversicherung einen oder mehrere vor-
behalte machen, die aber auf längstens fünf Jahre 
begrenzt sind. Der Grund der vorbehalte und die 
Dauer sind dem versicherten schriftlich mitzuteilen.

3 steht die invalidität oder der todesfall in ursäch-
lichem zusammenhang mit einem vorbehalt, so 
werden die leistungen der Kasse lebenslänglich 
(also nicht nur während der vorbehaltsdauer) auf 
die gesetzlichen mindestleistungen gem. BvG ge-
kürzt. vorbehalten bleibt abs. 5.

4 solange dem versicherten die vorbehaltlose auf-
nahme nicht schriftlich bestätigt ist, gilt die versi-
cherung grundsätzlich mit vorbehalt. tritt in diesem 
fall ein todes- oder invaliditätsfall ein, kann aufgrund 
eines nachträglich eingeholten vertrauensärztlichen 
Gutachtens entschieden werden, ob für das einge-
tretene versicherte ereignis ein vorbehalt auferlegt 
worden wäre.

5 Der vorsorgeschutz, der mit der eingebrachten 
freizügigkeitsleistung erworben wird, darf nicht 
durch einen neuen gesundheitlichen vorbehalt ge-
schmälert werden. Die bei der früheren vorsorge-
einrichtung abgelaufene zeit eines vorbehalts ist 
anzurechnen.
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Beginn der  
versicherung

art. 7 1 Die aufnahme in die Kasse erfolgt mit Beginn des 
arbeitsverhältnisses, frühestens aber am 1. Januar 
nach vollendung des 17. lebensjahres. 

2 Die risikoversicherung beginnt am 1. Januar  
nach vollendung des 17. lebensjahres, die alters-
versicherung am 1. Januar nach vollendung des  
24. lebensjahres.

ende der  
versicherung

art. 8 1 Die versicherung endet mit der auflösung des  
arbeitsverhältnisses als folge anderer Gründe als  
alter, tod oder invalidität. es gelten dann die 
Bestimmungen über die freizügigkeitsleistung der 
Kasse. Bis der arbeitnehmer in ein neues vorsorge-
verhältnis eingetreten ist, gilt die beitragsfreie 
risikoversicherung, längstens aber während eines 
monats nach austritt aus der Kasse.

2 Bei bestehendem arbeitsverhältnis endet die  
versicherung, wenn die versicherungspflicht nach  
art. 5 wegfällt. vorbehalten bleibt die freiwillige 
versicherung gemäss art. 9.

freiwillige  
versicherung,  
unbezahlter urlaub

art. 9 1 versicherte, deren Jahreslohn zwei Drittel des 
mindestlohns gemäss art. 7 BvG unterschreitet, 
bleiben zum mindestlohn gemäss art. 8 abs. 2 BvG 
weiterversichert. Die Beiträge werden durch den 
versicherten und den arbeitgeber weiter entrichtet. 
Der versicherte kann auf diese freiwillige versiche-
rung verzichten.

2 versicherte, die im nebenerwerb tätig sind und 
deren Jahreslohn (art. 10 abs. 1) zwei Drittel des 
mindestlohns gemäss art. 7 BvG übersteigt, wer-
den in die Kasse aufgenommen, sofern sie nicht 
auf diese freiwillige versicherung verzichten. Die 
Beiträge werden durch den versicherten und den 
arbeitgeber entrichtet.
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3 versicherte, die vom arbeitgeber für längstens drei 
Jahre beurlaubt werden, können die mitgliedschaft 
in der Kasse während dieser zeit weiterführen. 
a)  versicherte können dabei die reglementarischen 

Beiträge des versicherten und des arbeitgebers 
in voller höhe – allenfalls gemeinsam mit einem 
Dritten – erbringen.

b)  versicherte können auf die weiterführung der 
altersversicherung verzichten. in diesem fall ist 
es unumgänglich, die risikoversicherung weiter-
zuführen. sie bezahlen dafür als risikoprämie so-
wohl den risikobeitrag des versicherten als auch 
denjenigen des arbeitgebers. Der Kasse ist eine 
schriftliche vereinbarung über die genaue Dauer 
des aussetzens der altersbeiträge vorzulegen.

Jahreslohn,  
versicherter  
Jahreslohn

art. 10 1 Der Jahreslohn entspricht grundsätzlich dem ahv-
beitragspflichtigen lohn, berechnet auf den zeitraum 
eines ganzen Jahres, wobei lohnbestandteile, die 
nur gelegentlich anfallen, nicht berücksichtigt werden. 
er wird im voraus für das Geschäftsjahr festgelegt: 
er entspricht dem monatslohn, der nach abschluss 
des Geschäftsjahres des arbeitgebers massgebend 
ist, bzw. dem monatslohn beim eintritt, multipliziert  
mit der im arbeitsvertrag vereinbarten anzahl monats- 
löhne, erhöht um allenfalls im vorjahr ausbezahlte 
regelmässige und vertraglich vereinbarte zulagen 
(inkonvenienzen, funktionszulagen, Bonus). andere, 
nur gelegentlich anfallende entschädigungen (wie 
z.B. überstundenentschädigungen, Dienstalters- 
geschenke, einmalige zulagen) bleiben unberück-
sichtigt. art. 79c BvG bleibt vorbehalten.
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Bei arbeitnehmern mit schwankendem Beschäfti-
gungsgrad (z.B. stundenlöhnern) wird der Jahres-
lohn aufgrund des vorjahreslohns bestimmt, wobei 
die für das laufende Kalenderjahr bereits bis zum 
31.12. des vorjahres vereinbarten änderungen be-
rücksichtigt werden müssen. Bei neu eintretenden 
versicherten wird der Jahreslohn aufgrund des 
voraussichtlichen Beschäftigungsgrads bestimmt. 
während des Kalenderjahres kann der lohn auf 
wunsch des versicherten angepasst werden, sofern 
sich der Beschäftigungsgrad voraussichtlich wäh-
rend mindestens sechs monaten und um mindestens 
50  % der individuellen normalarbeitszeit verändert. 
andere lohn- und Beschäftigungsgradänderungen, 
die im laufe des Kalenderjahres erfolgen, werden in 
der regel nicht berücksichtigt.

2 sinkt der Jahreslohn vorübergehend wegen 
Krankheit, unfall, arbeitslosigkeit oder aus ähnli- 
chen Gründen, so behält der bisherige versicherte 
Jahreslohn so lange Gültigkeit, als die lohnfort- 
zahlungspflicht des arbeitgebers besteht.

3 Die Definition des versicherten Jahreslohns ist  
im anhang geregelt. er entspricht aber mindestens 
dem Betrag gemäss art. 8 abs. 2 BvG.

4 versicherte, deren Jahreslohn nach der vollendung 
des 58. lebensjahres um höchstens die hälfte 
reduziert wird, können die versicherung auf dem 
bisherigen versicherten Jahreslohn, längstens aber 
bis zum rentenalter freiwillig weiterführen. Der 
versicherte muss in diesem fall auf dem freiwillig 
versicherten lohnteil neben den arbeitnehmerbei-
trägen auch die arbeitgeberbeiträge bezahlen.  
auf diesen Beiträgen erfolgt bei der Berechnung 
des mindestbetrags gemäss art. 17 fzG kein alters-
zuschlag von 4  %.
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Besondere  
Pflichten der ver- 
sicherten, rentner 
und anspruchs- 
berechtigten

art. 11 1 Die versicherten, die rentenbezüger und ihre  
anspruchsberechtigten hinterlassenen sind ver-
pflichtet, über alle tatsachen, die die Beziehungen 
zur Kasse betreffen, vollständig und wahrheits-
getreu auskunft zu geben und die erforderlichen 
nachweise zu beschaffen.

2 Die versicherten haben der Kasse einsicht in die 
abrechnungen über die austrittsleistung aus dem 
früheren vorsorgeverhältnis zu gewähren und die 
im zusammenhang mit dem vollzug des fzG und 
des wefG notwendigen unterlagen zu beschaffen 
oder die notwendigen auskünfte zu erteilen. Bei 
freiwilligen einkäufen muss der versicherte eine 
schriftliche erklärung im zusammenhang mit den 
einkaufsbeschränkungen nach Bundesrecht ab- 
geben (art. 60a und art. 60b Bvv2).

3 Die versicherten, die rentenbezüger und ihre 
anspruchsberechtigten hinterlassenen sind ver-
pflichtet, der Kasse unaufgefordert alle für die 
nachführung der versicherungsakten wesentlichen 
tatsachen, wie änderung der iv- und uvG-verfü-
gung, der wohnadresse, des zivilstands oder der 
familienverhältnisse, mitzuteilen. Der Geschäfts- 
führer ist berechtigt, periodisch von den renten- 
bezügern persönlich unterzeichnete anträge für  
die ausrichtung der rente sowie amtliche lebens-
ausweise zu verlangen.

4 Bezüger von invaliden- und hinterlassenenrenten 
müssen der Kasse unaufgefordert alle anrechen-
baren einkünfte gemäss art. 27 abs. 2 melden.

5 Die versicherten, die rentner und ihre anspruchs-
berechtigten hinterlassenen ermächtigen alle ärzte, 
dem vertrauensarzt der Kasse uneingeschränkt 
auskunft zu erteilen über tatsachen, die das ver-
hältnis zur Kasse berühren. 
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6 versicherte, deren arbeitsverhältnis aufgelöst wird, 
haben der Kasse alle für die im zusammenhang  
mit der überweisung der freizügigkeitsleistung 
(art. 42) benötigten auskünfte zu erbringen.

7 Die versicherten, die rentner und ihre anspruchs-
berechtigten hinterlassenen sind verpflichtet, ihre 
ansprüche bei der ahv/iv, der obligatorischen 
unfallversicherung und der militärversicherung  
geltend zu machen und der Kasse hierüber aus-
kunft zu erteilen.

8 Bei anzeigepflichtverletzung werden alle leistun-
gen auf die BvG-mindestleistungen gekürzt. im 
leistungsfall steht der Kasse eine frist von sechs 
monaten für die mitteilung an die versicherte 
 Per son zu. Die frist beginnt erst mit dem eingang 
der akten der invalidenversicherung bei der Kasse, 
aus denen sich der sichere schluss auf verletzun gen  
der anzeigepflicht ziehen lässt.

9 unrechtmässig bezogene leistungen sind der 
Kasse zurückzuerstatten.

10 falls eine schriftliche zustimmung des ehegatten 
erforderlich ist, kann die Kasse verlangen, dass die 
unterschrift auf Kosten des versicherten amtlich 
beglaubigt wird. 

11 Die Kasse lehnt jede haftung für die folgen ab, die 
sich aus einer verletzung dieser Pflichten ergeben. 
für den schaden haftet die fehlbare Person.
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auskunfts- und 
meldepflicht des 
arbeitgebers

art. 12 1 Der arbeitgeber hat der Kasse alle versicherungs-
pflichtigen arbeitnehmer zu melden und ihr die 
angaben zu machen, die für die abwicklung der 
versicherung erforderlich sind, insbesondere zur 
führung der altersguthaben und zur Berechnung 
der Beiträge und leistungen. er muss zudem den 
informationspflichten gemäss fzG nachkommen. 

2 verletzt der arbeitgeber diese auskunfts- und 
meldepflicht, so haftet er für die folgen.

information der 
versicherten und 
rentner

art. 13  1 auf dem versicherungsausweis teilt die Kasse  
dem versicherten jährlich die für ihn massgebenden 
vorsorgedaten mit, insbesondere die freizügigkeits-
leistung, auf die der versicherte bei einem austritt 
anspruch hätte, und das BvG-altersguthaben.

2 Bei der erstmaligen fälligkeit einer leistung sowie 
bei jeder veränderung der ausgerichteten renten 
wird dem anspruchsberechtigten der jeweilige 
anspruch mitgeteilt.

3 Die Kasse teilt dem versicherten bei heirat die 
freizügigkeitsleistung zu diesem zeitpunkt mit.

4 im freizügigkeitsfall muss die Kasse dem versi-
cherten eine freizügigkeitsabrechnung erstellen. 
Daraus müssen die Berechnungen gemäss art. 41 
ersichtlich sein.

5 Die Kasse muss den versicherten beim austritt auf 
alle gesetzlich und reglementarisch vorgesehenen 
möglichkeiten der erhaltung des vorsorgeschutzes 
hinweisen; namentlich hat sie den versicherten 
darauf aufmerksam zu machen, wie dieser den 
vorsorgeschutz für den todes- oder invaliditätsfall 
beibehalten kann. 

6 Die Kasse erlässt bezüglich des wefG ein merk-
blatt, das an interessierte versicherte abgegeben 
wird.
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7 Die Kasse informiert die versicherten jährlich in 
geeigneter form über:
a)  die organisation und finanzierung;
b)  die mitglieder des stiftungsrats.

abtretung,  
verpfändung,  
verrechnung

art. 14 1 Der leistungsanspruch aus der Kasse kann vor  
fälligkeit weder abgetreten noch verpfändet werden. 
vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die 
wohneigentumsförderung mit mitteln der beruf-
lichen vorsorge (art. 15) gemäss wefG.

2 Der leistungsanspruch darf mit forderungen, die 
der arbeitgeber der Kasse abgetreten hat, nur ver-
rechnet werden, wenn sie sich auf Beiträge bezie-
hen, die nicht vom lohn abgezogen worden sind.

wohneigentums-
förderung:  
verpfändung

art. 15 Der versicherte kann bis drei Jahre vor entstehen 
des anspruchs auf altersleistungen seinen an-
spruch auf vorsorgeleistungen oder einen Betrag 
bis zur höhe der freizügigkeitsleistung für wohn- 
eigentum zum eigenen Bedarf verpfänden. versi-
cherte, die das 50. altersjahr überschritten haben, 
dürfen höchstens die freizügigkeitsleistung, auf die 
sie im 50. altersjahr anspruch gehabt hätten, oder 
die hälfte der freizügigkeitsleistung im zeitpunkt 
der verpfändung als Pfand einsetzen. Die verpfän-
dung ist nur zulässig, wenn der ehegatte schriftlich 
zustimmt. Bei einer Pfandverwertung treten die 
wirkungen des vorbezugs ein (art. 16).

wohneigentums-
förderung:  
vorbezug

art. 16 1 Der versicherte kann bis drei Jahre vor entstehen 
des anspruchs auf altersleistungen von der Kasse 
einen Betrag für wohneigentum zum eigenen 
Bedarf geltend machen. Der Bezug ist nur zulässig, 
wenn der ehegatte schriftlich zustimmt. versicherte 
dürfen bis zum 50. altersjahr einen Betrag bis zur 
höhe der freizügigkeitsleistung beziehen. versi-
cherte, die das 50. altersjahr überschritten haben, 
dürfen höchstens die freizügigkeitsleistung, auf die 
sie im 50. altersjahr anspruch gehabt hätten, oder 
die hälfte der freizügigkeitsleistung im zeitpunkt 
des Bezugs in anspruch nehmen. 
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2 mit dem Bezug wird ein schuldkonto gemäss art. 18  
eröffnet, wodurch die leistungen bei austritt, alter,  
tod oder invalidität gekürzt werden (art. 18 abs. 5). 
Die Kürzung der risikoleistungen kann durch eine 
zusatzrisikoversicherung vermieden werden (art. 18 
abs. 6).

3 Der bezogene Betrag muss vom versicherten 
oder von seinen erben an die Kasse zurückbezahlt 
werden, wenn:
a)  das wohneigentum veräussert wird;
b)  rechte an diesem wohneigentum eingeräumt  

werden, die wirtschaftlich einer veräusserung 
gleichkommen; 

c)  beim tod eines versicherten keine vorsorge- 
leistungen fällig werden (das sterbegeld gemäss 
art. 40 ist keine vorsorgeleistung).

4 Die rückzahlung ist zulässig bis:
a)  drei Jahre vor entstehen des anspruchs auf 

altersleistungen;
b)  zum eintritt eines anderen vorsorgefalls;
c)  zur Barauszahlung der freizügigkeitsleistung.

Bei einer rückzahlung vermindert sich das schuld-
konto (art. 18) entsprechend dem zurückbezahlten 
Betrag. Die rückzahlung kann um die auf dem 
schuldkonto aufgelaufenen zinsen erhöht werden. 

5 Die Kasse hat dem Grundbuchamt eine Pfandver-
wertung oder einen Bezug durch den versicherten 
zu melden.

6 Die Kasse kann für den administrativen aufwand 
im zusammenhang mit dem vorbezug eine ange-
messene entschädigung verlangen.
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ehescheidung art. 17 1 wird bei einer ehescheidung durch das Gericht 
bestimmt, dass ein teil der freizügigkeitsleistung 
ausbezahlt werden muss, so wird dieser dem schuld-
konto belastet. Dadurch werden die leistungen bei 
austritt, alter, tod oder invalidität gekürzt.

2 Der versicherte kann unmittelbar nach der aus-
zahlung gleich wie ein neueintretender den ausbe-
zahlten Betrag ganz oder teilweise wieder einkaufen 
(art. 22). verbleibt ein teil des ausbezahlten Betrags 
auf dem schuldkonto, hat der versicherte das recht, 
rückzahlungen zu tätigen. Diese entlasten das 
schuldkonto.

3 Der stiftungsrat erlässt einen anhang zum regle-
ment über die Bestimmungen zum vorsorgeaus-
gleich (insbesondere über die Kürzung von renten), 
wenn der vorsorgefall im zeitpunkt der scheidung 
schon eingetreten ist.

schuldkonto art. 18 1 Dem versicherten wird von der Kasse ein schuld-
konto eröffnet, wenn:
a)  er einen Barbezug für wohneigentum getätigt 

hat;
b)  ein teil der freizügigkeitsleistung wegen  

scheidung einer anderen vorsorgeeinrichtung 
übertragen werden musste.

2 Das schuldkonto setzt sich zusammen aus:
a)  dem für wohneigentum bezogenen Betrag;
b)  dem ausbezahlten und nicht gleich wieder  

einbezahlten teilbetrag der freizügigkeits- 
leistung infolge einer ehescheidung;

c)  zins und zinseszinsen gemäss abs. 3.

Bei einer rückzahlung vermindert sich das schuld-
konto entsprechend dem zurückbezahlten Betrag.

3 Der zinssatz ist der gleiche wie derjenige für die 
altersguthaben. 



4 Beträge, die das schuldkonto belasten bzw. ent-
lasten, haben keinen einfluss auf das persönliche 
Beitragskonto sowie die Konten für «eingebrachte 
freizügigkeitsleistungen» und «freiwillig geleistete 
nachzahlungen» des versicherten.

5 im falle eines austritts wird die freizügigkeitsleis- 
tung der Kasse mit dem schuldkonto verrechnet. 
Bei einer alterspensionierung, bei tod oder bei  
invalidität werden die leistungen der Kasse gekürzt, 
indem das angesammelte altersguthaben um das 
schuldkonto reduziert wird. Die höhe des schuld-
kontos wird dem versicherten jährlich auf dem 
versicherungsausweis mitgeteilt.

6 um eine einbusse des vorsorgeschutzes durch 
eine leistungskürzung bei tod oder invalidität zu 
vermeiden, vermittelt die Kasse durch information 
auf wunsch des versicherten eine zusatzrisikover-
sicherung bei einer schweizerischen versicherungs-
gesellschaft. Die Prämien für die zusatzrisikover- 
sicherung sind vom versicherten zu bezahlen.
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ii. finanzierunG

Beiträge art. 19 1 Die versicherten und der arbeitgeber haben einen 
Beitrag zu leisten. Die höhe des Beitrags hängt 
vom erreichten alter des versicherten und vom 
leistungs- und Beitragsplan bzw. von der wahl des 
vorsorgeplans ab. er wird in Prozenten des versi-
cherten lohns berechnet. Die Beiträge der versi-
cherten und des arbeitgebers für das alter ergeben 
die altersgutschrift gemäss art. 30. Die Beiträge 
für das risiko müssen die Kosten der risikoversi-
cherung abdecken. Der arbeitgeber muss für jeden 
versicherten mindestens 50  % des gesamten risi-
kobeitrags und 50  % der altersgutschrift überneh-
men. Die höhe der Beiträge ist im anhang geregelt.

2 Die Kasse kann vom arbeitgeber für die verwal-
tungskosten und die Beiträge an den sicherheits-
fonds einen angemessenen Beitrag verlangen.

3 Der arbeitgeber kann durch freiwillige voraus- 
zahlungen in der stiftung eine reserve äufnen, aus 
der von ihm geschuldete Beiträge entnommen  
werden können. Diese arbeitgeberbeitragsreserve 
ist gesondert auszuweisen und angemessen zu  
verzinsen; sie kann mit der zustimmung des arbeit-
gebers auch für andere stiftungszwecke verwendet 
werden.

Dauer der  
Beitragspflicht

art. 20 1 Die Beiträge werden in zwölf monatsraten zur zah-
lung fällig; die Beiträge des versicherten werden 
diesem vom arbeitgeber jeden monat direkt vom 
lohn abgezogen. Bei ein- und austritten innerhalb 
eines Kalendermonats sind die Beiträge stets für 
den ganzen ein- bzw. austrittsmonat zu entrichten.

2 Die Pflicht zur Beitragszahlung gemäss art. 19 
erlischt, 
a)  wenn die versicherung endet (art. 8) oder 
b)  wenn der versicherte von der Kasse eine ganze 

altersrente oder eine volle invalidenrente bezieht, 
spätestens aber nach erreichen des rentenalters.
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eingebrachte  
freizügigkeits- 
leistungen

art. 21 1 Bei eintritt hat der versicherte alle freizügigkeits-
leistungen aus anderen vorsorgeeinrichtungen 
oder aus freizügigkeitseinrichtungen in die Kasse 
einzubringen und einsicht in die abrechnungen zu 
gewähren.

2 Die eingebrachten freizügigkeitsleistungen werden 
zur erhöhung des altersguthabens verwendet.

freiwillige  
nachzahlungen

art. 22 1 Der versicherte kann bei seinem eintritt bzw. bis 
vor eintritt eines leistungsfalls seine leistungen in 
der Kasse durch nachzahlungen – im sinne eines 
einkaufs von versicherungsjahren – erhöhen lassen. 
Die nachzahlungen werden wie eingebrachte frei-
zügigkeitsleistungen dem altersguthaben gutge-
schrieben. Der einkauf wird rückgängig gemacht, 
wenn sich später herausstellt, dass beim einkauf 
bereits ein leistungsfall eingetreten ist. Der versi-
cherte muss die steuerliche abzugsfähigkeit eines 
einkaufsbetrags bei den zuständigen steuerbehörden 
selbst abklären (siehe insbesondere abs. 4).

2 Die nachzahlung darf zusammen mit den einge-
brachten freizügigkeitsleistungen bzw. mit dem 
vorhandenen altersguthaben höchstens 100  % der 
auf dem jeweiligen versicherten Jahreslohn berech-
neten fehlenden altersgutschriften des aktuell  
gültigen leistungs- und Beitragsplans bzw. vorsorge- 
plans, inklusive 1  % zins, ab dem 1. Januar nach voll-
endung des 24. lebensjahres, betragen.

3 Bei freiwilligen einkäufen gelten überdies die bun-
desrechtlichen einkaufsbeschränkungen (art. 60a 
und art. 60b Bvv2). Dies betrifft Personen, die:
a)  während einer gewissen zeit statt in der 2. säule 

in der säule 3a vorgesorgt haben (das Bundesamt 
für sozialversicherung erstellt dazu eine tabelle);

b)  Guthaben der 2. säule in einer freizügigkeits- 
einrichtung haben (der höchstbetrag der ein-
kaufssumme reduziert sich um diesen Betrag);

c)  aus dem ausland zuziehen und noch nie einer vor- 
sorgeeinrichtung in der schweiz angehört haben.

23



4 wurden freiwillige einkäufe getätigt, so dürfen 
die daraus resultierenden leistungen innerhalb der 
nächsten drei Jahre nicht in Kapitalform aus der 
Kasse zurückgezogen werden. von der Begrenzung 
ausgenommen sind die wiedereinkäufe im falle der 
ehescheidung nach art. 22d fzG.

5 wurden vorbezüge für die wohneigentumsför-
derung getätigt, so dürfen freiwillige einkäufe erst 
vorgenommen werden, wenn die vorbezüge zu-
rückbezahlt sind. in den fällen, in denen eine rück-
zahlung des vorbezugs für die wohneigentumsför-
derung nicht mehr möglich ist, dürfen gleichwohl 
freiwillige einkäufe getätigt werden, soweit sie zu-
sammen mit den vorbezügen die maximal mögliche 
einkaufssumme nicht überschreiten.

einkauf beim  
vorzeitigen  
altersrücktritt

art. 23 1 ein versicherter, der vorzeitig in Pension geht, 
kann unmittelbar vor dem vorzeitigen altersrück-
tritt seine vorzeitige altersrente durch einen frei-
willigen, zusätzlichen einkauf maximal bis auf die 
versicherte altersrente im rentenalter erhöhen. Die 
versicherte altersrente wird dabei mit einem hoch-
rechnungszinssatz von 1  % gerechnet. für diesen 
zusätzlichen freiwilligen einkauf gelten die gleichen 
einschränkungen wie für eine freiwillige nachzah-
lung gemäss art. 22.

2 Der arbeitgeber kann sich am einkauf beteiligen. 
wird ein versicherter auf antrag des arbeitgebers 
bis zu maximal drei Jahren vor dem in art. 1 ge-
nannten rentenalter pensioniert, muss der arbeit-
geber 100  % des maximal möglichen einkaufs nach 
abs. 1 übernehmen.
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iii. leistunGen

a allgemeine Bestimmungen

art der  
leistungen

art. 24 im rahmen des reglements versichert die Kasse 
folgende leistungen:
a) altersrenten mit Kinderrenten;
b) invalidenrenten mit Kinderrenten;
c)  ehegattenrenten und renten an den  

geschiedenen ehegatten;
d) waisenrenten;
e) todesfallkapitalien;
f)  sterbegelder;
g)  freizügigkeitsleistungen.

auszahlung  
der renten

art. 25 1 Die renten werden in Jahresbeträgen festgesetzt 
und in monatlichen, auf ganze franken gerundeten  
raten ausbezahlt. 

2 für denjenigen monat, in dem der anspruch  
erlischt, wird die rate noch ganz ausbezahlt. 

3 Die Kasse erfüllt ihre verpflichtung grundsätzlich 
durch zahlung an ein auf den namen des versi- 
cherten lautendes Bank- oder Postkonto in der 
schweiz bzw. in einem eu- oder efta-staat. 

Kapitalabfindung art. 26 1 eine rente wird durch eine Kapitalabfindung ab-
gelöst, wenn die alters- oder invalidenrente weniger 
als 10  %, die ehegattenrente weniger als 6  %, die 
waisenrente weniger als 2  % der mindestaltersrente 
der ahv beträgt. 

2 ein versicherter kann sich beim altersrücktritt 
maximal 50  % seiner altersleistungen als Kapital- 
abfindung auszahlen lassen (vorbehalten bleibt  
art. 22 abs. 4). er hat dies der Kasse mindestens 
zwölf monate vor der vorzeitigen oder ordentlichen 
Pensionierung schriftlich bekanntzugeben. an ver-
heiratete versicherte ist die Kapitalabfindung nur 
zulässig, wenn der ehegatte schriftlich zustimmt. 
Die Kapitalabfindung wird aufgrund des ange-
sammelten altersguthabens berechnet. 
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Die verbleibenden alters- und hinterlassenenleis- 
tungen werden aufgrund des reduzierten altersgut-
habens berechnet.

Koordination und 
Kürzung der  
leistungen bei 
schwerem  
verschulden

art. 27 1 Die hinterlassenen- und invalidenleistungen werden 
gekürzt, soweit sie zusammen mit den nach Bundes- 
recht anrechenbaren anderen leistungen und ein- 
künften 90  % des mutmasslich entgangenen ver-
diensts übersteigen. Der mutmasslich entgangene 
verdienst entspricht dem gesamten erwerbs- oder 
ersatzeinkommen, das die versicherte Person ohne 
das schädigende ereignis mutmasslich erzielen 
würde. Die Kürzung oder verweigerung anderer 
leistungen aufgrund von verschulden werden nicht 
ausgeglichen.
 
2 Die leistungsberechtigte Person muss der Kasse 
über alle anrechenbaren leistungen und einkünfte 
auskunft geben.

3 Bei der Kürzung von invalidenleistungen vor er-
reichen des ordentlichen ahv-rentenalters und von 
hinterlassenenleistungen werden demnach folgende 
leistungen und einkünfte angerechnet:
a)  hinterlassenen- und invalidenleistungen, die 

andere in- und ausländische sozialversicherungen 
und vorsorgeeinrichtungen der leistungsberechtig- 
ten Person aufgrund des schädigenden ereignis- 
ses ausrichten; dabei werden Kapitalleistungen 
mit ihrem rentenumwandlungswert angerechnet;

b)  taggelder aus obligatorischen versicherungen;
c)   taggelder aus freiwilligen versicherungen, wenn  

 diese mindestens zur hälfte vom arbeitgeber  
 finanziert werden;

d)  bei Bezügern von invalidenleistungen: das weiter- 
hin erzielte oder zumutbarerweise noch erzielbare 
erwerbs- oder ersatzeinkommen. Bei der Bestim-
mung des zumutbarerweise noch erzielbaren 
erwerbseinkommens wird grundsätzlich auf das 
invalideneinkommen gemäss iv-entscheid abge-
stellt.



4 folgende leistungen und einkünfte werden nicht 
angerechnet:
a)  hilflosen- und integritätsentschädigungen, ab- 

findungen, assistenzbeiträge und ähnliche  
leistungen;

b)  zusatzeinkommen, das während der teilnahme  
an massnahmen zur wiedereingliederung nach 
art. 8a ivG erzielt wird.

5 Die hinterlassenenleistungen an die witwe oder den 
witwer und an die waisen werden zusammengerechnet.

6 hat der Bezüger von invalidenleistungen das ordent- 
liche ahv-rentenalter erreicht, werden die leistungen 
nur gekürzt, wenn diese zusammentreffen mit:
a)  leistungen nach uvG;
b)  leistungen nach dem Bundesgesetz über die  

militärversicherung (mvG);
c)  vergleichbaren ausländischen leistungen.

Die Kasse erbringt in solchen fällen die leistungen 
weiterhin in gleichem umfang wie vor erreichen des 
ordentlichen ahv-rentenalters. insbesondere werden 
leistungskürzungen bei erreichen des rentenalters 
nach art. 20 abs. 2ter und 2quater uvG und art. 47 abs. 
1 mvG nicht ausgeglichen.

Die gekürzten leistungen der Kasse entsprechen 
zusammen mit den leistungen gemäss uvG, mvG 
und vergleichbaren ausländischen leistungen aber 
mindestens den ungekürzten reglementarischen 
leistungen.

Gleicht die unfall- oder die militärversicherung  
eine reduktion der ahv-leistungen nicht vollstän-
dig aus, weil deren höchstbetrag erreicht ist  
(art. 20 abs. 1 uvG, art. 40 abs. 2 mvG), wird  
die Kürzung um den nicht ausgeglichenen Betrag 
reduziert.
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7 wird bei einer scheidung eine invalidenrente nach 
dem reglementarischen rentenalter geteilt, wird der 
rentenanteil, der dem berechtigten ehegatten zu- 
gesprochen wurde, bei der Berechnung einer allfälligen 
Kürzung der invalidenrente des verpflichteten ehe-
gatten weiterhin angerechnet.

8 Die Kasse kürzt ihre leistungen im entsprechenden 
umfang, wenn die ahv/iv eine leistung kürzt, ent-
zieht oder verweigert, weil der anspruchsberechtigte 
den tod oder die invalidität durch schweres verschul-
den herbeigeführt hat oder sich einer eingliederungs-
massnahme der iv widersetzt (art. 35 BvG).

nachzahlung  
der leistungen

art. 28 nachzahlungen aufgrund rückwirkend ausgestellter 
iv-verfügungen werden längstens fünf Jahre ab 
Kenntnisnahme der definitiven iv-verfügung ge-
währt.

anpassung der 
laufenden renten 
an die Preis- 
entwicklung

art. 29 1 Die laufenden alters-, invaliden- und hinterlasse-
nenrenten werden entsprechend den finanziellen 
möglichkeiten der Kasse der Preisentwicklung 
angepasst. Der stiftungsrat entscheidet jährlich 
darüber, ob und in welchem ausmass die renten 
angepasst werden.

2 Die Kasse erläutert in ihrer Jahresrechnung oder in 
ihrem Jahresbericht die Beschlüsse nach abs. 1.
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B. altersleistungen

altersgutschriften art. 30 in der Kasse werden für diejenige zeit, während der 
Beiträge für die altersleistungen entrichtet werden, 
altersgutschriften gutgeschrieben. Die höhe der 
altersgutschrift des versicherten entspricht der 
summe des entsprechenden versicherten- und  
arbeitgeberbeitrags für die altersleistungen gemäss 
art. 19.

altersguthaben art. 31 1 Die altersgutschriften werden auf dem alterskonto 
des versicherten sparkassenmässig angesammelt 
und ergeben samt zins und zinseszins das jeweilige 
altersguthaben.

2 Der zins wird am ende eines jeden Kalenderjahres 
auf dem stand des altersguthabens am anfang des 
betreffenden Jahres berechnet. Die altersgutschrift 
des laufenden Jahres wird ohne zins zum alters-
guthaben dazugeschlagen.

3 Der zinssatz für Geschäftsvorfälle im laufenden 
Geschäftsjahr (wie austritte, wef, scheidungen,  
alterspensionierungen, tod und invalidität) ent-
spricht dem BvG-mindestzinssatz, falls der stiftungs- 
rat keinen anderen zinssatz beschliesst. Pensionie-
rungen und austritte am 31.12. zählen nicht zu den 
Geschäftsvorfällen im laufenden Geschäftsjahr.  
im übrigen bestimmt der stiftungsrat den zinssatz 
ende Jahr für das abgelaufene Geschäftsjahr auf-
grund der finanziellen lage der Pensionskasse.

4 tritt ein versicherungsfall ein oder verlässt der 
versicherte die Kasse während des laufenden 
Jahres, so muss diese dem alterskonto folgendes 
gutschreiben: 
a)  den zins nach abs. 3 dieses artikels, anteilmässig 

berechnet bis zum eintritt des versicherungsfalls 
oder bis zum zeitpunkt des austritts;

b)  die unverzinsten altersgutschriften bis zum ein-
tritt des versicherungsfalls oder bis zum austritt 
des versicherten.
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5 tritt ein versicherter während des Jahres ein, so 
muss die Kasse am Jahresende seinem alterskonto 
folgendes gutschreiben:
a)  die eingebrachte freizügigkeitsleistung;
b)  den zins auf der eingebrachten freizügigkeits- 

leistung ab überweisungsdatum;
c)  die unverzinsten altersgutschriften für den teil 

des Jahres, während dessen der versicherte der 
Kasse angehörte.

6 Die Kasse muss das altersguthaben eines invaliden 
für den fall einer reaktivierung weiterführen. Das 
altersguthaben des invaliden ist zu verzinsen. Der 
zinssatz entspricht demjenigen von abs. 3 dieses 
artikels. als versicherter Jahreslohn ist der letzte ver-
sicherte Jahreslohn massgebend. sieht der leistungs- 
und Beitragsplan verschiedene vorsorgepläne vor, 
so sind für die weiterführung die altersgutschriften 
des vorsorgeplans «standard» massgebend. werden 
die leistungen aufgrund eines vorbehalts auf die 
gesetzlichen mindestleistungen reduziert, gelten auch 
für das weitergeführte altersguthaben die altersgut-
schriften gemäss BvG.

7 wird dem versicherten eine teilinvalidenrente 
zugesprochen, so teilt die Kasse das altersguthaben 
entsprechend auf. sie behandelt den einen teil 
gemäss abs. 6 dieses artikels. Der andere teil des 
altersguthabens ist demjenigen eines voll erwerbs-
tätigen versicherten gleichgestellt.
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altersrente art. 32 1 hat ein versicherter das rentenalter erreicht, so
hat er anspruch auf eine altersrente. 

2 Die höhe der jährlichen altersrente ergibt sich 
beim altersrücktritt im rentenalter aus dem beim 
altersrücktritt erworbenen altersguthaben durch 
multiplikation mit dem umwandlungssatz von 5.2  %.

3 versicherte, denen eine altersrente zusteht,  
haben für jedes Kind, das im falle ihres todes eine 
waisenrente beanspruchen könnte, anspruch auf 
eine Kinderrente in der höhe von 20  % der aus- 
gerichteten altersrente. Diese Bestimmung gilt 
auch bei einer Pensionierung nach art. 33.

4 Die altersrente sowie allfällige Kinderrenten wer-
den auch dann ausgerichtet, wenn der versicherte 
über das ordentliche ahv-rentenalter hinaus  
beim arbeitgeber weiterarbeitet (vorbehalten  
art. 33 abs. 6).

5 Die altersrente wird bis zum tod des rentners 
ausbezahlt. allfällige Kinderrenten werden dann 
durch die waisenrenten abgelöst.

vorzeitiger 
altersrücktritt, 
teilaltersrente, 
aufgeschobener 
altersrücktritt

art. 33 1 frühestens fünf Jahre vor dem rentenalter kann 
sich ein versicherter vorzeitig pensionieren lassen, 
vorausgesetzt, dass er die regelmässige erwerbs-
tätigkeit beim arbeitgeber aufgibt. Die höhe der 
vorzeitigen altersrente ergibt sich aus dem bis zum 
altersrücktritt erworbenen altersguthaben durch 
multiplikation mit dem umwandlungssatz gemäss 
abs. 2 dieses artikels. 

versicherte, die innerhalb der letzten fünf Jahre 
vor der ordentlichen Pensionierung eine austritts-
leistung beanspruchen möchten, müssen entweder 
weiter erwerbstätig oder als arbeitslos gemeldet sein.

2 Der umwandlungssatz im rentenalter gemäss 
art. 32 abs. 2 wird bei einer vorzeitigen Pensionie-
rung für jeden monat des vorzeitigen Bezugs um 
0.0125 Prozentpunkte herabgesetzt.
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3 Der versicherte hat anspruch auf eine teilalters- 
rente, wenn innerhalb von fünf Jahren vor dem  
rentenalter sein Beschäftigungsgrad dauernd um 
mindestens 30  % der individuellen normalarbeitszeit 
herabgesetzt wird. es sind maximal zwei teilalters-
rücktritte möglich. 

4 wird dem versicherten eine teilaltersrente zuge-
sprochen, so teilt die Kasse das altersguthaben 
entsprechend dem wegfallenden Beschäftigungs-
grad auf. sie behandelt den einen teil wie bei einer 
vorzeitigen Pensionierung. Der verbleibende teil 
des altersguthabens ist demjenigen eines erwerbs- 
tätigen versicherten gleichgestellt.

5 Der teilaltersrentenbezüger bleibt beitragspflich-
tig für den versicherten Jahreslohn, der seiner 
verbleibenden erwerbstätigkeit entspricht.

6 Bleibt ein versicherter im einvernehmen mit dem 
arbeitgeber über das rentenalter hinaus im arbeits- 
verhältnis mit dem arbeitgeber, so kann er den  
anspruch auf die altersleistungen aufschieben, 
längstens aber bis das arbeitsverhältnis beendet 
wird und längstens bis fünf Jahre über das renten-
alter hinaus. im falle des aufschubs bleibt das 
altersguthaben bei der Kasse und wird bis zum 
altersrücktritt weiterverzinst. während der auf-
schubszeit können keine Beiträge mehr entrichtet 
werden. stirbt ein versicherter während der auf-
schubszeit, so werden die hinterlassenenleistungen 
gleich berechnet wie bei einem altersrentner,  
wobei die massgebende altersrente diejenige ist, 
die beim altersrücktritt am ende des sterbemonats 
ausgerichtet worden wäre.

7 Der umwandlungssatz im rentenalter gemäss  
art. 32 abs. 2 wird bei einer aufgeschobenen  
Pensionierung für jeden monat des aufgeschobenen 
Bezugs um 0.01 Prozentpunkte erhöht.
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c. invalidenleistungen

invalidität art. 34 1 anspruch auf invalidenleistungen haben versicher-
te, denen eine invalidenrente der iv zugesprochen 
wird und die bei eintritt der arbeitsunfähigkeit, 
deren ursache zur invalidität geführt hat, bei der 
Kasse versichert waren.

2 entsteht der anspruch auf eine rente der iv gemäss 
iv-verfügung, so hat der versicherte anspruch auf 
folgende leistungen:
• �eine�volle�Invalidenrente,�wenn�er�im�Sinne�der�IV�

zu mindestens 70  % invalid ist;
• �eine�Dreiviertelsrente,�wenn�er�zu�mindestens�

60  % invalid ist;
• �eine�halbe�Rente,�wenn�er�mindestens�zur�Hälfte�

invalid ist;
• �eine�Viertelsrente,�wenn�er�mindestens�zu�40  %�

invalid ist.

invalidenrente art. 35 1 Die volle invalidenrente entspricht dem  
massgebenden altersguthaben multipliziert mit 
dem umwandlungssatz gemäss art. 32 abs. 2. 

2 Das massgebende altersguthaben besteht aus:
a)  dem altersguthaben, das der versicherte bis 

zum entstehen des anspruchs auf die invaliden-
rente erworben hat;

b)  der summe der altersgutschriften für die bis 
zum rentenalter fehlenden Jahre. Die altersgut-
schriften werden auf der Grundlage des letzten 
versicherten Jahreslohns berechnet. sieht der 
leistungs- und Beitragsplan verschiedene vor-
sorgepläne vor, so sind für die hochrechnung die 
altersgutschriften des vorsorgeplans «standard» 
massgebend.

c)  den zinsen auf den Beträgen gemäss lit. a und b 
für die bis zum rentenalter fehlende zeit. Der jähr-
liche hochrechnungszinssatz beträgt 1  %.
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voller invalidität oder beim altersrücktritt neben der 
teilrente eine aufgrund des neuen versicherten Jah-
reslohns berechnete zusätzliche rente ausgerichtet.

4 Der teilinvalide bleibt beitragspflichtig für den 
versicherten Jahreslohn, der seiner verbleibenden 
erwerbstätigkeit entspricht. 

5 versicherte, denen eine invalidenrente zusteht, 
haben für jedes Kind, das im falle ihres todes eine 
waisenrente beanspruchen könnte, anspruch auf 
eine Kinderrente in der höhe von 20  % der invali-
denrente.

6 Der anspruch auf invalidenleistungen entsteht 
gleichzeitig wie bei der iv. Der anspruch wird aber 
aufgeschoben, solange der versicherte den vollen 
lohn oder das ihn ersetzende Kranken- oder unfall-
taggeld erhält. Das taggeld kann jedoch nur dann 
als voller lohnersatz angerechnet werden, wenn es 
mindestens 80  % des entgangenen lohns beträgt 
und wenn der arbeitgeber mindestens für die hälfte 
der Prämien dieser versicherung aufgekommen ist.

7 Der anspruch auf invalidenleistungen erlischt mit 
dem tod des anspruchsberechtigten oder mit dem 
wegfall der invalidität. 

d. Hinterlassenenleistungen

ehegattenrente art. 36 1 stirbt ein verheirateter versicherter oder ein ver-
heirateter alters- oder invalidenrentner, so hat sein 
überlebender ehegatte anspruch auf eine ehe- 
gattenrente, wenn er beim tod des ehegatten:
a)  Kinder hat, die das 25. lebensjahr noch nicht 

zurückgelegt haben, oder 
b)  für den unterhalt eines oder mehrerer Kinder 

aufkommen muss oder
c)  das 40. lebensjahr zurückgelegt hat und die ehe 

mindestens fünf Jahre gedauert hat.
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2 erfüllt der überlebende ehegatte des verstorbenen 
versicherten bzw. des verstorbenen alters- oder  
invalidenrentners keine dieser voraussetzungen,  
so hat er anspruch auf eine einmalige abfindung  
in der höhe von drei Jahresehegattenrenten. 

3 Die ehegattenrente beträgt 70  % der zur zeit des 
todes versicherten invalidenrente oder der ausge-
richteten altersrente bzw. invalidenrente.

4 Der anspruch auf ehegattenrente beginnt mit 
dem auf den tod des ehegatten folgenden monat, 
frühestens aber nach ablauf des lohnnachge-
nusses. er erlischt mit dem tod des überlebenden 
ehegatten oder bei dessen wiederverheiratung. in 
diesem fall wird eine abfindung in der höhe von 
drei ausgerichteten ehegattenjahresrenten an den 
überlebenden ehegatten ausbezahlt.

rente an den  
geschiedenen  
ehegatten

art. 37 Die leistungsansprüche an den geschiedenen 
ehegatten nach dem tod seines früheren ehegatten 
richten sich nach dem BvG und diese leistungen 
sind auf die BvG-mindestleistungen beschränkt.  
sie werden zudem um jenen Betrag gekürzt, um den 
sie zusammen mit den hinterlassenenleistungen der 
ahv den anspruch aus dem scheidungsurteil oder 
dem urteil über die auflösung der eingetragenen 
Partnerschaft übersteigen. hinterlassenenrenten der 
ahv werden dabei nur so weit angerechnet, als  
sie höher sind als ein eigener anspruch auf eine 
invalidenrente der iv oder eine altersrente.

waisenrente art. 38 1 Die Kinder eines verstorbenen versicherten,  
alters- oder invalidenrentners haben anspruch  
auf eine waisenrente. 

2 als Kinder gelten auch Pflege- und stiefkinder, 
für deren unterhalt der verstorbene vorwiegend 
aufgekommen ist.
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3 Der anspruch auf waisenrente beginnt mit dem 
monat, der dem tod des versicherten bzw. alters- 
oder invalidenrentners folgt, frühestens aber nach 
ablauf des lohnnachgenusses. er erlischt, wenn 
das Kind das 18. lebensjahr vollendet hat. für  
Kinder, die in ausbildung stehen oder mindestens 
zu 70  % invalid sind, dauert der rentenanspruch  
bis zum abschluss der ausbildung bzw. bis sie  
erwerbsfähig werden, längstens aber bis sie das  
25. lebensjahr vollendet haben. 

4 Die waisenrente beträgt 20  % der zur zeit des 
todes versicherten invalidenrente oder der ausge-
richteten altersrente bzw. vollen invalidenrente.

todesfallkapital art. 39 1 stirbt ein beitragszahlender versicherter, so wird 
ein allfälliges todesfallkapital gemäss folgender 
reihenfolge ausbezahlt:
a)  an den überlebenden ehegatten;
b)  bei fehlen eines überlebenden ehegatten 

gemäss lit. a an natürliche Personen, die vom 
versicherten in erheblichem masse unterstützt 
worden sind (das heisst, der versicherte muss 
mindestens 50  % der lebenshaltungskosten 
übernommen haben), oder an die Person, die mit 
dem verstorbenen in den letzten fünf Jahren bis 
zu seinem tod ununterbrochen eine lebensge-
meinschaft mit gemeinsamem zivilrechtlichem 
wohnsitz (amtlich dokumentiert) geführt hat 
oder die für den unterhalt eines oder mehrerer 
gemeinsamer Kinder aufkommen muss;

c)  bei fehlen von Personen gemäss lit. a bis lit. b an 
die Kinder;

d)  bei fehlen von Personen gemäss lit. a bis c an 
die eltern;

e)  bei fehlen von Personen gemäss lit. a bis d an 
die Geschwister;

f)  bei fehlen von Personen gemäss lit. a bis e an 
die übrigen gesetzlichen erben, unter ausschluss 
des Gemeinwesens.
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Kein anspruch auf das todesfallkapital nach lit. b 
besteht, wenn die begünstigte Person eine witwer-, 
witwen- oder lebenspartnerrente bezieht.

wenn Personen gemäss abs. 1 dieses artikels  
fehlen, wird kein todesfallkapital ausbezahlt.

2 Der unverheiratete versicherte muss Begünstigte 
gemäss abs. 1 lit. b von sich aus der Kasse schriftlich 
angeben. eine Person gemäss abs. 1 lit. b kann nach 
dem tod der versicherten Person keinen anspruch 
auf ein allfälliges todesfallkapital anmelden, wenn 
die versicherte Person diese Person der Kasse nicht 
zu lebzeiten gemeldet hat. Die Kasse nimmt die 
Begünstigungserklärung zur Kenntnis. eine Prüfung 
der nachweise und Beweismittel wird erst im zeit-
punkt des todes vorgenommen. als Beweismittel 
gelten amtliche Dokumente.

Der versicherte kann durch schriftliche mitteilung 
an die Kasse die reihenfolge der Personenkreise 
gemäss abs. 1 lit. d und e ändern. er kann durch 
schriftliche mitteilung an die Kasse für jeden Personen- 
kreis gemäss abs. 1 lit. b bis lit. f angeben, an welche 
Person oder Personen mit welchen teilbeträgen das 
todesfallkapital ausbezahlt werden soll. es kann  
die von der Kasse ausgearbeitete Begünstigungs- 
erklärung verwendet werden.

falls keine erklärung über die verteilung des todes-
fallkapitals vorliegt, wird das todesfallkapital inner-
halb der anspruchsberechtigten Gruppe zu gleichen 
teilen aufgeteilt. massgebend sind die amtlichen 
Dokumente.
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3 für Begünstigte nach abs. 1 lit. a bis e entspricht 
die höhe des todesfallkapitals insgesamt der am 
ende des todesmonats versicherten freizügig-
keitsleistung, mindestens jedoch dem um den 
Koordinationsbetrag erhöhten letzten versicherten 
Jahreslohn, wobei dieses todesfallkapital um die 
leistungen bzw. um den Barwert der leistungen 
• �an�den�überlebenden�Ehegatten�(Art.�36)�und
• �an�den�geschiedenen�Ehegatten�(Art.�37)�und
• �an�Waisen�(Art.�38;�als�Schlussalter�für�die� 

Barwertberechnung wird die vollendung des  
25. lebensjahres angenommen)

bis auf maximal null gekürzt wird. leistungskür-
zungen aufgrund von art. 27 werden bei der  
Berechnung des Barwertes nicht berücksichtigt, 
das heisst, es werden die ungekürzten leistungen 
bzw. deren Barwert abgezogen.

hinterlässt der verstorbene versicherte einen ge-
mäss art. 36 abs. 1 rentenberechtigten ehegatten, 
so entspricht das todesfallkapital mindestens dem 
um den Koordinationsbetrag erhöhten letzten ver- 
sicherten Jahreslohn.

für die Begünstigten nach abs. 1 lit. f entspricht die 
höhe des todesfallkapitals insgesamt 50  % der am 
ende des todesmonats versicherten freizügigkeits- 
leistung, wobei dieser Betrag um die leistungen bzw. 
um den Barwert der leistungen an den geschiede- 
nen ehegatten (art. 37) bis auf maximal null gekürzt 
wird. leistungskürzungen aufgrund von art. 27 
werden bei der Berechnung des Barwertes nicht 
berücksichtigt, das heisst, es werden die ungekürz-
ten leistungen bzw. deren Barwert abgezogen.

sterbegeld art. 40 1 Beim tod eines alters- oder invalidenrentners ent-
richtet die Kasse ein sterbegeld von 2500 franken.

2 Das sterbegeld wird an die erbmasse ausbezahlt.

3 Das sterbegeld ist keine vorsorgeleistung im 
sinne von art. 30 d abs. 1 c BvG.
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e. leistungen beim austritt

freizügigkeits- 
leistung

art. 41 1 wird das zwischen dem versicherten und dem 
arbeitgeber bestehende arbeitsverhältnis aus 
anderen Gründen als den folgen von alter, tod 
oder invalidität aufgelöst, so hat der austretende 
anspruch auf eine freizügigkeitsleistung. Die 
freizügigkeitsleistung wird fällig mit dem austritt 
aus der Kasse und ist ab diesem zeitpunkt mit dem 
mindestzinssatz nach BvG zu verzinsen. überweist 
die Kasse die fällige austrittsleistung nicht innert 
30 tagen, nachdem sie die notwendigen angaben 
zur überweisung erhalten hat, so ist ab ende dieser 
frist (frühestens 30 tage nach dem austritt) ein 
vom Bundesrat festgelegter verzugszins zu zahlen.

2 Die freizügigkeitsleistung entspricht dem alters-
guthaben beim austritt (art. 15 fzG, freizügigkeits- 
leistung im Beitragsprimat), mindestens aber 
dem anspruch gemäss art. 17 fzG (abs. 3 dieses 
artikels). ein allfälliges vorbezugskonto wird von 
der so berechneten freizügigkeitsleistung abge-
zogen (art. 18 abs. 5). Die freizügigkeitsleistung 
entspricht zudem mindestens dem BvG-altersgut-
haben beim austritt (art. 18 des fzG), reduziert um 
ein allfälliges vorbezugskonto gemäss art. 4 abs. 5.

3 Der mindestbetrag gemäss art. 17 fzG setzt sich 
wie folgt zusammen:
a)  die eingebrachten freizügigkeitsleistungen und 

freiwillig geleisteten nachzahlungen samt zinsen;
b)  die reglementarisch geleisteten versicherten- 

beiträge für das alter samt zinsen (Beiträge 
ohne reglementarisch ausgewiesene risikobei-
träge), erhöht um einen zuschlag von 4  % für 
jedes altersjahr über 20, höchstens aber von 
100  %.



40

Der zinssatz für die verzinsung in abs. 3 richtet 
sich nach dem fzG. während der Dauer einer 
unterdeckung der Kasse kann dieser zinssatz auf 
den zinssatz, mit dem die altersguthaben verzinst 
werden (art. 31 abs. 3), herabgesetzt werden.
Beiträge, bei denen der versicherte zu seinen  
eigenen auch die arbeitgeberbeiträge bezahlt hat, 
sind nicht zuschlagsberechtigt.

4 Bei einer teil- oder Gesamtliquidation gemäss 
art. 23 fzG besteht neben dem anspruch auf die 
freizügigkeitsleistung ein individueller oder ein kol-
lektiver anspruch auf freie mittel. Besteht hingegen 
bei einer teil- oder Gesamtliquidation gemäss  
art. 23 fzG ein versicherungstechnischer fehlbetrag, 
dann wird dieser bei der Berechnung der freizü-
gigkeitsleistung mit einem anteilmässigen abzug 
berücksichtigt. Dabei darf das altersguthaben nach 
BvG jedoch nicht geschmälert werden. Die teil- 
oder Gesamtliquidation richtet sich nach art. 53b 
bis art. 53d BvG.

5 hat die Kasse die freizügigkeitsleistung erbracht 
und muss sie später hinterlassenen- oder invaliden-
leistungen ausrichten, so ist die bereits erbrachte 
freizügigkeitsleistung der Kasse so weit zurück-
zuerstatten, als dies zur auszahlung der hinter-
lassenen- oder invalidenleistungen nötig ist. Die 
hinterlassenen- und invalidenleistungen werden 
gekürzt, soweit eine rückerstattung unterbleibt. 

überweisung  
der freizügigkeits-
leistung

art. 42 1 Der versicherte ist verpflichtet, beim austritt  
das formular «austrittsmeldung» auszufüllen und 
unterzeichnet abzugeben.

2 Die Kasse überweist die freizügigkeitsleistung der 
neuen vorsorgeeinrichtung.
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3 ist die überweisung der freizügigkeitsleistung an 
eine neue vorsorgeeinrichtung nicht möglich, so 
muss der versicherte der Kasse mitteilen, in welcher 
gemäss fzG zulässigen form der vorsorgeschutz 
erhalten werden soll. Der versicherte muss diese 
mitteilung nach erhalt der freizügigkeitsabrechnung 
abgeben. Bleibt die mitteilung aus, so überweist die 
Kasse sein Guthaben in der regel nach sechs mona-
ten, aber spätestens nach ablauf von zwei Jahren 
nach dem austritt an die auffangeinrichtung.

4 Bei der überweisung der freizügigkeitsleistung 
macht die Kasse folgende angaben:
a)  das BvG-altersguthaben;
b)  die freizügigkeitsleistung bei erreichen des  

50. altersjahres;
c)  die freizügigkeitsleistung im zeitpunkt der  

eheschliessung nach dem 1.1.1995;
d)  ob und in welchem umfang mittel vorbezogen 

wurden und der zeitpunkt des vorbezugs. falls 
bekannt (spätestens aber für Bezüge nach dem 
1.1.2017) ist zudem mitzuteilen, wie hoch der 
BvG-anteil am vorbezug ist und die höhe der  
bis zum vorbezug erworbenen freizügigkeits- 
leistung;

e)  ob und in welchem umfang der versicherte die frei- 
zügigkeits- bzw. vorsorgeleistung verpfändet hat;

f)  für versicherte, die vor dem 1.1.1995 geheiratet ha- 
ben, die erste nach dem 1.1.1995 mitgeteilte oder 
fällig gewordene freizügigkeitsleistung und den 
zeitpunkt der mitteilung beziehungsweise der 
fälligkeit;

g)  in welchem umfang mittel infolge ehescheidung 
übertragen wurden und wie hoch der BvG-anteil 
ist (falls bekannt, spätestens aber für scheidung 
nach dem 1.1.2017). 
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5 versicherte können die Barauszahlung der freizügig-
keitsleistung verlangen, wenn: 
a)  sie die schweiz endgültig verlassen; vorbehalten 

bleibt art. 25f fzG;
b)  sie eine selbstständige erwerbstätigkeit auf-

nehmen und der obligatorischen versicherung 
gemäss BvG nicht mehr unterstehen; 

c)  die freizügigkeitsleistung weniger als ihr Jahres-
beitrag beträgt.

an verheiratete anspruchsberechtigte ist die Baraus- 
zahlung nur zulässig, wenn der ehegatte schriftlich 
zustimmt.
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iV. orGanisation

stiftungsrat art. 43 1 Der paritätisch zusammengesetzte stiftungsrat 
besteht aus mindestens sechs, maximal acht mit-
gliedern. Die arbeitgebervertreter werden vom 
arbeitgeber, die arbeitnehmervertreter durch 
Delegierte aus dem Kreis der versicherten gemäss 
einem wahlreglement gewählt.

2 Die von den arbeitnehmern zu wählenden mit- 
glieder müssen versicherte der Kasse sein.

3 Der stiftungsrat konstituiert sich selbst. 

4 Die amtsdauer der mitglieder des stiftungsrats 
und des Präsidenten beträgt vier Jahre. wiederwahl 
ist zulässig. Der nachfolger tritt in die amtsdauer 
des ausgeschiedenen mitglieds ein.

5 Der stiftungsrat versammelt sich, sooft es die 
Geschäfte erfordern. er ist beschlussfähig, sofern 
mehr als die hälfte der mitglieder anwesend sind. 
Der stiftungsrat fasst seine Beschlüsse mit ein-
facher mehrheit. Bei stimmengleichheit hat der 
Präsident den stichentscheid.

6 über die sitzungen des stiftungsrats ist ein  
Protokoll zu führen. zirkulationsbeschlüsse sind in 
das Protokoll der nächsten sitzung des stiftungs-
rats aufzunehmen.

7 Die Kasse bezahlt für die sitzungen des stiftungs-
rats eine spesenpauschale. Die Kasse zahlt keine 
weiteren entschädigungen, sondern investiert in die 
ausbildung der stiftungsräte.

aufgaben des  
stiftungsrats

art. 44 1 Der stiftungsrat ist das leitende organ der stiftung.

2 Der stiftungsrat leitet die Geschäfte der Kasse,  
vertritt ihre interessen und entscheidet über alle 
angelegenheiten, soweit ihm diese durch das 
Gesetz, die stiftungsurkunde oder das reglement 
überbunden sind. er verwaltet das Kassenvermögen 
und befindet über dessen anlagen.
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3 Der stiftungsrat ist verpflichtet, sich jährlich wei-
terzubilden und sein fachwissen zu aktualisieren. 
Die Kasse übernimmt die erst- und weiterbildung 
des stiftungsrats, sodass dieser seine führungs- 
aufgaben wahrnehmen kann. Die Kasse erstellt 
diesbezüglich ein ausbildungskonzept.

Delegierte art. 45 1 Pro wahlkreis wird gemäss wahlreglement ein  
Delegierter gewählt. ein wahlkreis mit mehr als  
200 versicherten hat anrecht auf zwei Delegierte. 

2 Die Delegierten müssen versicherte der Kasse 
sein.

3 Die amtsdauer der Delegierten beträgt vier Jahre 
und fällt mit derjenigen des stiftungsrats zusammen. 
wiederwahl ist zulässig.

4 Die Kasse bezahlt für die Delegiertenversammlung 
eine spesenpauschale. Die Kasse zahlt keine  
weiteren entschädigungen, sondern investiert in  
die ausbildung der Delegierten.

aufgaben der  
Delegierten

art. 46 1 Die Delegierten sind das Bindeglied zwischen 
den versicherten und dem stiftungsrat und haben 
folgende aufgaben:
a)  arbeitnehmervertreter in den stiftungsrat zu 

wählen;
b)  von der Betriebsrechnung, der Bilanz und dem 

Bericht der revisoren Kenntnis zu nehmen;
c)  an arbeitsgruppensitzungen teilzunehmen, die 

durch die Geschäftsführung einberufen werden;
d)  Bedürfnisse der versicherten zu besprechen und 

der Geschäftsführung oder dem stiftungsrat zu 
unterbreiten;

e)  stellung zu nehmen zu fragen und Problemen, 
die ihnen von der Geschäftsführung oder vom 
stiftungsrat unterbreitet werden.

2 Die Geschäftsführung informiert die Delegierten-
versammlung über das Geschäftsjahr, Beschlüsse 
des stiftungsrats sowie über wesentliche Gesetzes-
änderungen.
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Delegierten- 
versammlung

art. 47 1 Die Delegiertenversammlung wird durch den  
stiftungsrat einberufen. sie findet mindestens  
einmal pro Kalenderjahr statt. ausserdem kann  
die mehrheit der Delegierten eine einberufung 
verlangen. 

2 Die Delegiertenversammlung wird durch eine vom 
stiftungsrat bestimmte Person geleitet.

3 wahlen und anträge der Delegiertenversammlung 
erfolgen mit dem absoluten mehr der stimmenden. 
stimmberechtigt sind nur die Delegierten.

4 Die Beschlüsse der Delegiertenversammlung sind 
in einem Protokoll festzuhalten.

Geschäftsführung art. 48 1 Die laufenden Geschäfte und die rechnungs- 
führung der stiftung werden durch einen vom stif-
tungsrat bestimmten Geschäftsführer besorgt.

2 Der Geschäftsführer ist befugt, alle die Kasse 
betreffenden fälle gemäss diesem reglement zu 
behandeln. er besorgt den verkehr mit den versi-
cherten und Bezugsberechtigten unter der aufsicht 
des stiftungsrats.

3 Das rechnungsjahr der stiftung ist das Kalender-
jahr.

4 Die stiftung verwaltet ihr vermögen so, dass 
sicherheit und genügender ertrag der anlagen, 
eine angemessene verteilung der risiken sowie die 
Deckung des voraussehbaren Bedarfs an flüssigen 
mitteln gewährleistet sind. für die anlagen erlässt 
der stiftungsrat verbindliche richtlinien.
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Kontrolle,  
versicherungs-
technische  
überprüfung

art. 49 1 Der stiftungsrat bestimmt eine revisionsstelle. 
Diese hat jährlich die Geschäftsführung, das rech-
nungswesen und die vermögensanlage der stiftung 
zu überprüfen.

2 Die Kasse muss mindestens alle drei Jahre durch 
einen vom stiftungsrat bestimmten experten für 
berufliche vorsorge versicherungstechnisch über-
prüft werden. im falle einer unterdeckung legt  
der stiftungsrat in zusammenarbeit mit dem aner-
kannten experten für berufliche vorsorge die  
erforderlichen massnahmen zur Behebung der 
unterdeckung fest. Die versicherten, die renten-
bezüger und die aufsichtsbehörde sind über die 
ergriffenen massnahmen zu informieren. insbeson-
dere kann die Kasse im rahmen von art. 65d BvG 
folgende sanierungsmassnahmen vorsehen:
•  sanierungsbeiträge von arbeitgebern und arbeit-

nehmern;
•  sanierungsbeiträge von rentnern;
•  unterschreitung des BvG-mindestzinses;
•  verzicht des arbeitgebers auf die verwendung 

seiner arbeitgeberbeitragsreserven.

Die Kasse kann die auszahlung des vorbezugs  
für wohneigentumsförderung während der Dauer 
einer unterdeckung zeitlich und betragsmässig  
einschränken oder ganz verweigern, wenn der  
vorbezug der rückzahlung von hypothekar- 
darlehen dient.

Die Kasse kann zudem die anwartschaftlichen 
leistungsansprüche herabsetzen, wobei die  
BvG-mindestleistungen nicht unterschritten  
werden dürfen.

3 revisionsstelle und experte für die berufliche 
vorsorge müssen die gesetzlich vorgeschriebenen 
zulassungsbedingungen erfüllen und werden  
jährlich vom stiftungsrat gewählt.



verantwortlichkeit art. 50 1 Die mitglieder des stiftungsrats sowie die mit der 
Geschäftsführung, der Kontrolle und der tech-
nischen überprüfung betrauten Personen sind für 
den schaden verantwortlich, den sie der stiftung 
absichtlich oder fahrlässig zufügen.

2 Die in abs. 1 dieses artikels genannten Personen 
unterliegen hinsichtlich der persönlichen und 
finanziellen verhältnisse der versicherten und des 
arbeitgebers der schweigepflicht.
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V. ÜBerGanGsBestimmunGen

übergangs- 
bestimmung zu 
den reglements-
änderungen per  
1.1.2003

art. 51 Bei der Berechnung des mindestbetrags nach art. 41  
abs. 3 lit. b werden die bis zum 31.12.1994 an die 
damalige Pensionskasse im leistungsprimat geleis- 
teten versichertenbeiträge voll, dafür aber ohne 
zins, angerechnet. hat der versicherte während 
dieser zeit nur risikobeiträge geleistet, fallen diese 
nicht in Betracht.

Bestehende 
leistungsansprüche 
andreasKlinik am 
1.1.2004

art. 52 1 Die ansprüche der Personen mit laufenden  
renten richten sich weiterhin nach dem am 
31.12.2003 gültigen reglement. für ansprüche  
auf invalidenleistungen ist das reglement mass- 
gebend, das bei eintritt der arbeitsunfähigkeit,  
die schliesslich zur invalidität führte, gültig war.

2 versicherte der andreasKlinik mit Jahrgang 1954 
und älter können bei der Pensionierung die alters-
leistung zu 100  % oder teilweise in form eines  
Kapitals beziehen. Die entsprechende erklärung  
ist mindestens zwölf monate vor entstehung des  
anspruchs bei der Pensionskasse einzureichen.  
an verheiratete versicherte ist die Kapitalabfindung 
nur zulässig, wenn der ehegatte schriftlich zustimmt.

übergangs- 
bestimmungen zu 
den reglements-
änderungen per  
1.1.2007

art. 53 1 sofern der anspruch auf eine iv-rente gemäss 
iv-verfügung vor dem 31.12.2006 entsteht, hat der 
versicherte anspruch auf folgende leistungen:
•  volle invalidenrente bei invaliditätsgrad  

ab 662/3  %;
•  halbe invalidenrente bei invaliditätsgrad ab 50  %;
•  viertelsrente bei invaliditätsgrad ab 40  %.

2 invaliden- und hinterlassenenzusatzrenten ge- 
mäss dem reglement der ehemaligen Pensionskasse 
der hirslanden holding aG vom 1.1.1992 werden 
längstens bis zum zeitpunkt ausbezahlt, in dem 
der invalide bzw. der verstorbene versicherte das 
rentenalter (frauen 62, männer 65) erreicht oder 
erreicht hätte.
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3 für die versicherten der am 31.12.2006 der Kasse 
angeschlossenen arbeitgeber gilt (vorbehalten  
abs. 4 bis 6 dieses art.) ab 1.1.2007 der leistungs- 
und Beitragsplan 1 und der vorsorgeplan 1.0 (vor-
sorgeplan «standard») im anhang zu diesem regle- 
ment. abweichend davon können die versicherten 
zwischen den vorsorgeplänen 1.0 (vorsorgeplan 
«standard») und 1.1 (vorsorgeplan «Plus») wählen. 

4 für die versicherten der am 1.1.2007 der Kasse 
angeschlossenen Klinik Birshof gilt der leistungs- 
und Beitragsplan 2 im anhang zu diesem reglement.

5 versicherte der Klinik Birshof mit Jahrgang 1957 
und älter, die per 31.12.2006 bei der unternehmung 
versichert waren, können die altersleistung ganz 
oder teilweise in form eines Kapitals beziehen.

Die entsprechende erklärung ist mindestens zwölf
monate vor entstehung des anspruchs bei der Pen-
sionskasse einzureichen. an verheiratete versicherte 
ist die Kapitalabfindung nur zulässig, wenn der ehe-
gatte schriftlich zustimmt.

übergangs-
bestimmung 
salem-spital am  
1.1.2007

art. 54 versicherte des salem-spitals mit Jahrgang 1957 
und älter, die per 31.12.2006 bei der unternehmung 
versichert waren, können die altersleistung ganz 
oder teilweise in form eines Kapitals beziehen.

Die entsprechende erklärung ist mindestens zwölf 
monate vor entstehung des anspruchs bei der Pensi-
onskasse einzureichen. an verheiratete versicherte ist 
die Kapitalabfindung nur zulässig, wenn der ehegatte 
schriftlich zustimmt.

übergangs- 
bestimmung zu 
den reglements-
änderungen per  
1.1.2009

art. 55 Die Bestimmung gemäss art. 10 abs. 1 tritt ab 
1.4.2010 in Kraft.
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übergangs- 
bestimmung zu 
den reglements-
änderungen per  
1.1.2010 

art. 56 1 Die Berechnung der invalidenrente erfolgt mit dem 
bis zum 31.12.2009 gültigen umwandlungssatz, sofern 
der anspruch auf die invalidenrente gemäss iv vor 
dem 1.1.2010 entsteht. erfolgt der anspruch auf eine 
invalidenrente der iv am 1.1.2010 oder später, gilt für 
die Berechnung der umwandlungssatz von 6.4  %.

2 für die männlichen versicherten mit Jahrgang 
1949 und älter und für die weiblichen versicherten 
mit Jahrgang 1950 und älter, die seit dem 31.12.2009 
ununterbrochen bei der Kasse versichert sind,  
gelten zudem folgende übergangsbestimmungen:
a)  Bei alterspensionierungen nach dem 31.12.2009 

gilt im rentenalter der umwandlungssatz von 
6.4  %. (Bei einer vorzeitigen oder aufgeschobe- 
nen Pensionierung gelten art. 33 abs. 2 bzw. 
abs. 7.) Der umwandlungssatz im zeitpunkt des 
tatsächlichen altersrücktritts darf jedoch nicht 
tiefer sein als der umwandlungssatz, der bei 
einem fiktiven altersrücktritt auf den 31.12.2009 
anwendbar gewesen wäre.

b)  Die höhe der invalidenrente entspricht mindes- 
tens der sofort beginnenden altersrente, die der 
versicherte bei einer alterspensionierung im 
zeitpunkt des anspruchbeginns erhalten hätte.

übergangs-
bestimmung/ 
Bestehende  
leistungs- 
an   s prüche  
Klinik  
am rosenberg  
am 1.1.2010

art. 57 1 versicherte der Klinik am rosenberg mit Jahrgang 
1960 und älter können bei der Pensionierung die 
altersleistung zu 100  % oder teilweise in form eines 
Kapitals beziehen. Die entsprechende erklärung  
ist mindestens zwölf monate vor entstehung des 
anspruchs bei der Pensionskasse einzureichen.
an verheiratete versicherte ist die Kapitalabfindung 
nur zulässig, wenn der ehegatte schriftlich zustimmt.
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2 Die ansprüche der am 31.12.2009 rentenberech-
tigten Personen der Klinik am rosenberg (ein-
schliesslich anwartschaftliche leistungen) richten 
sich nach den bis 31.12.2009 gültigen Bestimmungen 
des vorversicherers; vorbehalten bleiben die künftige 
teuerungsanpassung der renten sowie die leistungs- 
kürzung zur verhinderung ungerechtfertigter vorteile,
die sich nach den jeweils aktuellen Bestimmungen 
der Pensionskasse hirslanden richten.

für ansprüche auf invalidenleistungen ist das regle-
ment massgebend, das bei eintritt der arbeitsunfä-
higkeit, die schliesslich zur invalidität führte,  
gültig war. Die temporäre invalidenrente wird bis 
zum erreichen des ordentlichen rentenalters nach 
den Bestimmungen des vorversicherers ausge-
richtet. für die altersrente ist der für dieses alter 
massgebende umwandlungssatz des reglements 
der Pensionskasse hirslanden massgebend.

übergangs- 
bestimmung zu 
den reglements-
änderungen per  
1.1.2011

art. 58 Die änderungen zu art. 27 abs. 1 und 2 («Koordi-
nation und Kürzung der leistungen bei schwerem 
verschulden») gelten auch für leistungen, deren 
anspruch vor dem 1.1.2011 entstanden ist.
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übergangs-
bestimmung/
Bestehende 
leistungs-
ansprüche  
Klinik st. anna am 
1.1.2012

art. 59 1 Die ansprüche der rentenberechtigten Personen 
(einschliesslich anwartschaftliche leistungen) 
richten sich weiterhin nach dem am 30.9.2011 bzw. 
31.12.2011 gültigen reglement; vorbehalten bleiben 
die künftige teuerungsanpassung der renten sowie 
die leistungskürzung zur verhinderung ungerecht-
fertigter vorteile, die sich nach den jeweils aktu-
ellen Bestimmungen der Pensionskasse hirslanden 
richten. für ansprüche auf invalidenleistungen ist 
das reglement massgebend, das bei eintritt der 
arbeitsunfähigkeit, die schliesslich zur invalidität 
führte, gültig war. Die temporäre invalidenrente wird 
bis zum erreichen des ordentlichen rentenalters 
nach den Bestimmungen des vorversicherers aus-
gerichtet. für die altersrente ist der für dieses alter 
massgebende umwandlungssatz des reglements 
der Pensionskasse hirslanden massgebend.

2 versicherte der Klinik st. anna mit Jahrgang 1947 
bis 1956 (männer) und 1948 bis 1957 (frauen)  
können bei der Pensionierung die altersleistung  
zu 100  % oder teilweise in form eines Kapitals  
beziehen. Die entsprechende erklärung ist mindes-
tens zwölf monate vor entstehung des anspruchs 
bei der Pensionskasse einzureichen.
an verheiratete versicherte ist die Kapitalabfindung 
nur zulässig, wenn der ehegatte schriftlich zustimmt.

übergangs- 
bestimmung zu 
den reglements-
änderungen per  
1.1.2012

art. 60 Die änderungen zu art. 39 («todesfallkapital») gel-
ten für sämtliche todesfälle, die nach dem 31.12.2011 
eingetreten sind.
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übergangs- 
bestimmung zu 
den reglements-
änderungen per  
1.1.2014

art. 61 1 Die Berechnung der invalidenrente erfolgt mit dem 
bis zum 31.12.2013 gültigen umwandlungssatz, sofern 
der anspruch auf die invalidenrente gemäss iv vor 
dem 1.1.2014 entsteht. erfolgt der anspruch auf eine 
invalidenrente der iv am 1.1.2014 oder später, gilt 
für die Berechnung der umwandlungssatz von 6  %.

2 für die männlichen versicherten mit Jahrgang 
1953 und älter und für die weiblichen versicherten 
mit Jahrgang 1954 und älter, die seit dem 31.12.2013 
ununterbrochen bei der Kasse versichert sind,  
gelten zudem folgende übergangsbestimmungen:
a)  Bei alterspensionierungen nach dem 31.12.2013 

gilt im rentenalter der umwandlungssatz von 
6  %. (Bei einer vorzeitigen oder aufgeschobenen 
Pensionierung gelten art. 33 abs. 2 bzw. abs. 7.) 
Der umwandlungssatz im zeitpunkt des tatsäch-
lichen altersrücktritts darf jedoch nicht tiefer 
sein als der umwandlungssatz, der bei einem 
fiktiven altersrücktritt auf den 31.12.2013 an-
wendbar gewesen wäre.

b)  Die höhe der invalidenrente entspricht mindes- 
tens der sofort beginnenden altersrente, die der 
versicherte bei einer alterspensionierung im 
zeitpunkt des anspruchbeginns erhalten hätte.

übergangs-
bestimmung  
Klinik stephanshorn 
am 1.1.2014

art. 62 versicherte der Klinik stephanshorn, die per 1.1.2014 
in die Pensionskasse hirslanden übernommen  
wurden, mit Jahrgang 1959 (frauen) bzw. 1958 
(männer) und älter können die altersleistung ganz 
oder teilweise in form eines Kapitals beziehen.
an verheiratete versicherte ist die Kapitalabfindung 
nur zulässig, wenn der ehegatte schriftlich zustimmt.

übergangs- 
bestimmung  
hirslanden Klinik 
meggen am  
1.1.2017

art. 63 1 versicherte der hirslanden Klinik meggen, die per 
1.1.2017 in die Pensionskasse hirslanden übernom-
men wurden, mit Jahrgang 1962 (frauen) bzw. 1961 
(männer) und älter können die altersleistung ganz 
oder teilweise in form eines Kapitals beziehen. Die 
entsprechende schriftliche erklärung ist mindestens 
zwölf monate vor entstehung des anspruchs bei der 
Pensionskasse einzureichen.
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an verheiratete versicherte ist die Kapitalabfindung 
nur zulässig, wenn der ehegatte schriftlich zustimmt.

2 für das versichertenkollektiv der hirslanden Klinik 
meggen, das am 1.1.2017 in die Kasse aufgenommen 
wurde, gelten die übergangsbestimmungen gem. 
art. 64 abs. 2, 3 und 4.

übergangs-
bestimmung zu 
den reglements-
änderungen  
1.1.2017

art. 64 1 Die Berechnung der invalidenrente erfolgt mit dem 
bis zum 31.12.2016 gültigen umwandlungssatz, sofern 
der anspruch auf die invalidenrente gemäss iv vor 
dem 1.1.2017 entsteht. erfolgt der anspruch auf eine 
invalidenrente der iv am 1.1.2017 oder später, gilt für 
die Berechnung der umwandlungssatz von 5.2  %.

2 Den versicherten, die am 31.12.2016 und am 1.1.2017 
versicherte der Pensionskasse sind, mit Jahrgang 
1952 und jünger (männer) bzw. Jahrgang 1953 und 
jünger (frauen) wird dem altersguthaben eine 
altersgutschrift per 1.1.2017 gutgeschrieben. Die 
altersgutschrift entspricht einem Prozentsatz auf 
der per 31.12.2016 versicherten und gemäss nach- 
folgender Bestimmung (abs. 3) korrigierten frei- 
zügigkeitsleistung. Der Prozentsatz beträgt 7  %, 
wobei sich dieser Prozentsatz für männliche versi-
cherte mit Jahrgang 1957 und jünger und weibliche  
versicherte mit Jahrgang 1958 und jünger, die am 
31.12.2016 weniger als fünf Jahre (60 monate) un- 
unterbrochen bei der Pensionskasse versichert sind, 
um 1/60 für jeden bis zu 60 fehlenden vollen monat 
reduziert. für versicherte von Kliniken, deren Personal 
in die Pensionskasse integriert worden ist, werden 
die bei übertritt geleisteten Beitragsjahre in der 
alten vorsorgeeinrichtung der Klinik angerechnet.

3 Die korrigierte freizügigkeitsleistung entspricht der 
freizügigkeitsleistung per 31.12.2016, vermindert um 
die nach dem 1.1.2016 eingebrachten freiwilligen ein-
käufe ohne zins.



4 für die männlichen versicherten mit Jahrgang 1952 
bis 1956 und für die weiblichen versicherten mit Jahr-
gang 1953 bis 1957, die seit dem 31.12.2016 ununter-
brochen bei der Kasse versichert sind, gelten zudem 
folgende übergangsbestimmungen:
a)  Bei alterspensionierungen nach dem 31.12.2016 gilt 

im rentenalter der umwandlungssatz von 5.2  %. 
(Bei einer vorzeitigen oder aufgeschobenen Pen- 
sionierung gelten art. 33 abs. 2 bzw. abs. 7.) 

Der umwandlungssatz im zeitpunkt des tatsächlichen 
altersrücktritts darf jedoch nicht tiefer sein als  
der umwandlungssatz von 5.6  %, vermindert um 
0.019 Prozentpunkte für jeden monat zwischen dem 
1.1.2017 und dem zeitpunkt, in dem das rentenalter 
erreicht wird. 
b)  Die höhe der invalidenrente entspricht mindestens 

der sofort beginnenden altersrente, die der versi-
cherte bei einer alterspensionierung im zeitpunkt 
des anspruchbeginns erhalten hätte.

5 für die männlichen versicherten mit Jahrgang 1951 
und älter und für die weiblichen versicherten mit 
Jahrgang 1952 und älter gelten die umwandlungssätze, 
die am 31.12.2016 Gültigkeit hatten.

6 für invalidenrentenbezüger per 31.12.2016 mit 
temporären invalidenrenten wird der im renten- 
alter gültige umwandlungssatz von 6  % auf 5.6  % 
gesenkt. er entspricht aber mindestens 6  %, abzüg-
lich 0.02 Prozentpunkte für jeden monat zwischen 
dem 31.12.2016 und dem ende des monats, in dem 
der invalide das rentenalter erreicht. Die altersgut-
schriften für die weiterführung der altersguthaben  
richten sich nach den bisherigen Bestimmungen.
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Vi. scHlussBestimmunGen

lücken im  
reglement

art. 65 Der stiftungsrat ist befugt, in allen in diesem 
reglement nicht ausdrücklich geregelten fällen 
im rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nach 
pflichtgemässem ermessen zu entscheiden.

rechts- 
streitigkeiten

art. 66 rechtsstreitigkeiten zwischen arbeitnehmern, 
versicherten, rentnern und anderen anspruchs-
berechtigten einerseits und der Kasse anderseits 
beurteilen sich aufgrund von art. 73 BvG sowie 
der Bestimmungen des massgebenden kantonalen 
Prozessrechts.

reglements- 
änderungen

art. 67 Das vorliegende reglement kann vom stiftungsrat 
im rahmen von Gesetz und stiftungsurkunde jeder-
zeit abgeändert werden.

inkrafttreten art. 68 Das vorliegende reglement tritt durch Beschlüsse 
des stiftungsrats vom 30.10.2008, 16.12.2008, 
19.12.2008, 26.5.2009, 26.10.2010, 24.8.2011, 28.5.2013 
sowie 19.10.2016 auf den 1.1.2017 in Kraft. es ersetzt 
alle vorhergehenden reglemente  (vor behalten bleiben 
die übergangsbestimmungen in abschnitt v).



anHanG

nachfolgender anhang gilt, falls im anschluss- 
vertrag (siehe art. 1) nichts anderes vorgesehen ist.

zu art. 5: Die Kasse nimmt seit 1.1.2010 keine neuen angestell-
ten ärzte mehr auf. Diese werden bei der vorsorge- 
stiftung vsao im vorsorgeplan 200 versichert. 

zu art. 10: 1 als versicherter Jahreslohn gilt der Jahreslohn  
gemäss art. 10, vermindert um den Koordinations-
betrag. Der Koordinationsbetrag entspricht 20  % 
des Jahreslohns, erhöht um 40  % der maximalen 
jährlichen ahv-altersrente; der Koordinations- 
betrag ist nach oben durch die maximale ahv- 
altersrente begrenzt. Das maximum des versicher-
ten Jahreslohns wird vom stiftungsrat festgesetzt, 
ebenso der minimal versicherte Jahreslohn. Die 
Begrenzung nach oben kann für Kaderangehörige 
höher angesetzt werden als für die anderen arbeit-
nehmer. 

2 Bei Bezügern von invalidenleistungen wird die  
maximale jährliche ahv-altersrente in abs. 1 um 
den Grad der rentenberechtigung gekürzt.

zu art. 19: Die Kliniken können im einverständnis mit dem  
Personal oder der allfälligen arbeitnehmerver-
tretung beim anschluss an die stiftung über den 
leistungs- und Beitragsplan entscheiden. ein  
klinikspezifischer leistungs- und Beitragsplan ist 
grundsätzlich möglich (wie zum Beispiel leistungs- 
und Beitragsplan 2, 3). falls sich die Klinik für den 
leistungs- und Beitragsplan 1 entscheidet, haben 
die versicherten die wahlmöglichkeit zwischen 
folgenden vorsorgeplänen:
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•  vorsorgeplan 1.0 (vorsorgeplan «standard»);
•  vorsorgeplan 1.1 (vorsorgeplan «Plus», in dem  

der versicherte einen höheren sparbeitrag als  
im vorsorgeplan 1.0 «standard» bezahlt).

Der Beitragssatz des arbeitgebers ist in jedem  
vorsorgeplan gleich. Die wahl des vorsorgeplans 
ist beim eintritt in die Kasse möglich oder jeweils 
per 1. Januar des Kalenderjahres. ein wechsel des 
vorsorgeplans ist der Personalabteilung der Klinik 
bis spätestens zwei monate vorher schriftlich  
bekanntzugeben. erfolgt beim eintritt keine mit- 
teilung des versicherten, dann gilt der vorsorge-
plan 1.0 (vorsorgeplan «standard»).

Die Beitragssätze (in Prozenten des versicherten 
lohns) sind die folgenden, wobei unter «alter» die 
Beiträge für die altersgutschriften gemäss art. 30 
gemeint sind und unter «risiko» diejenigen zur  
Deckung der Kosten der risikoversicherung:
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alter des  
Versicherten
männer/frauen

Beitrag des Versicherten Beitrag der klinik

total  
Beiträgealter risiko total alter risiko total

18 – 24 0.00    % 1.25    % 1.25    % 0.00    % 1.25   % 1.25   % 2.50   %

25 – 34 7.25   % 1.25   % 8.50   % 8.75   % 1.25   % 10.00   % 18.50   %

35 – 44 8.25   % 1.25   % 9.50   % 9.75   % 1.25   % 11.00   % 20.50   %

45 – 54 10.75   % 1.25   % 12.00   % 12.25   % 1.25   % 13.50   % 25.50   %

55 – 65/64 12.50   % 1.25   % 13.75   % 15.00   % 1.25   % 16.25   % 30.00   %

Vorsorgeplan 1.0 (Vorsorgeplan «standard»)

alter des  
Versicherten
männer/frauen

Beitrag des Versicherten Beitrag der klinik

total  
Beiträgealter risiko total alter risiko total

18 – 24 0.00   % 1.25  % 1.25  % 0.00  % 1.25  % 1.25  % 2.50  %

25 – 34 8.75  % 1.25  % 10.00  % 8.75  % 1.25  % 10.00  % 20.00  %

35 – 44 9.75  % 1.25  % 11.00  % 9.75  % 1.25  % 11.00  % 22.00  %

45 – 54 12.25  % 1.25  % 13.50  % 12.25  % 1.25  % 13.50  % 27.00  %

55 – 65/64 15.00  % 1.25  % 16.25  % 15.00  % 1.25  % 16.25  % 32.50  %

Vorsorgeplan 1.1 (Vorsorgeplan «Plus»)

leistungs- und Beitragsplan 1
Gilt für die versicherten folgender Kliniken/tochtergesellschaften:
hirslanden aG: Klinik hirslanden, Klinik im Park, Corporate office, mediclinic
hirslanden Bern aG: Klinik Beau-site, Klinik Permanence, salem-spital,  
Praxiszentrum am Bahnhof, zentrale Dienste
hirslanden lausanne sa: Clinique Cecil, Clinique Bois-Cerf
hirslanden Klinik aarau, andreasKlinik Cham zug, Clinique la Colline,  
Klinik st. anna, hirslanden Klinik meggen, Klinik Belair, Klinik stephanshorn,  
Praxiszentrum Düdingen, institut de radiologie de l’ouest lausannois (irol),  
radiotherapie hirslanden
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alter des  
Versicherten
männer/frauen

Beitrag des Versicherten Beitrag der klinik

total  
Beiträgealter risiko total alter risiko total

18 – 24 0.00  % 0.65  % 0.65  % 0.00  % 1.85  % 1.85  % 2.50  %

25 – 34 4.20  % 0.65  % 4.85  % 7.30  % 1.85  % 9.15  % 14.00  %

35 – 44 5.20  % 0.65  % 5.85  % 9.30  % 1.85  % 11.15  % 17.00  %

45 – 54 6.85  % 0.65  % 7.50  % 12.65  % 1.85  % 14.50  % 22.00  %

55 – 65/64 8.10  % 0.65  % 8.75  % 14.90  % 1.85  % 16.75  % 25.50  %

alter des  
Versicherten
männer/frauen

Beitrag des Versicherten Beitrag der klinik

total  
Beiträgealter risiko total alter risiko total

18 – 24 0.00  % 1.25  % 1.25  % 0.00  % 1.25  % 1.25  % 2.50  %

25 – 34 5.75  % 1.25  % 7.00  % 5.75  % 1.25  % 7.00  % 14.00  %

35 – 44 7.25  % 1.25  % 8.50  % 7.25  % 1.25  % 8.50  % 17.00  %

45 – 54 9.75  % 1.25  % 11.00  % 9.75  % 1.25  % 11.00  % 22.00  %

55 – 65/64 11.50  % 1.25  % 12.75  % 11.50  % 1.25  % 12.75  % 25.50  %

leistungs- und Beitragsplan 2
versicherte und arbeitgeber der Klinik Birshof entrichten an die vorsorge- 
einrichtung folgende Beiträge:

leistungs- und Beitragsplan 3
versicherte und arbeitgeber der Klinik am rosenberg entrichten an die  
vorsorgeeinrichtung folgende Beiträge:

Die höhe des Beitrags hängt vom erreichten alter des versicherten ab. er wird 
in Prozenten des versicherten Jahreslohns berechnet. risiko- und sparbeiträge 
werden den versicherten in zwölf gleichen raten monatlich direkt vom lohn  
abgezogen. Die risikobeiträge entsprechen den versicherungsprämien für invali-
dität und todesfall. Diese werden nicht dem altersguthaben gutgeschrieben und 
somit beim austritt nicht zurückerstattet.

Der leistungs- und Beitragsplan 2 ist gültig bis 30.9.2017 und wird ab 1.10.2017 
durch den leistungs- und Beitragsplan 1 ersetzt.
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alter des Versicherten
männer/frauen

ansatz in   % des   
versicherten lohns

18 – 24 0.00  %

25 – 34 16.00  %

35 – 44 18.00  %

45 – 54 23.00  %

55 – 65/64 27.50  %

alter des Versicherten
männer/frauen

ansatz in   % des   
versicherten lohns

18 – 24 0.00  %

25 – 34 17.50  %

35 – 44 19.50  %

45 – 54 24.50  %

55 – 65/64 30.00  %

alter des Versicherten
männer/frauen

ansatz in   % des   
versicherten lohns

18 – 24 0.00  %

25 – 34 11.50  %

35 – 44 14.50  %

45 – 54 19.50  %

55 – 65/64 23.00  %

Vorsorgeplan 1.0  
(Vorsorgeplan «standard»)

Vorsorgeplan 1.1  
(Vorsorgeplan «Plus»)

leistungs- und Beitragsplan 2 und 3 
Gilt für die versicherten der Klinik Birshof und Klinik am rosenberg 

Die altersgutschriften gemäss art. 30 betragen demzufolge:

leistungs- und Beitragsplan 1
Gilt für die versicherten folgender Kliniken/tochtergesellschaften:
hirslanden aG: Klinik hirslanden, Klinik im Park, Corporate office, mediclinic 
hirslanden Bern aG: Klinik Beau-site, Klinik Permanence, salem-spital,  
Praxiszentrum am Bahnhof, zentrale Dienste
hirslanden lausanne sa: Clinique Cecil, Clinique Bois-Cerf
hirslanden Klinik aarau, andreasKlinik Cham zug, Clinique la Colline,  
Klinik st. anna, hirslanden Klinik meggen, Klinik Belair, Klinik stephanshorn,  
Praxiszentrum Düdingen, institut de radiologie de l’ouest lausannois (irol),  
radiotherapie hirslanden

Der leistungs- und Beitragsplan 2 (Klinik Birshof) ist gültig bis 30.9.2017 und 
wird ab 1.10.2017 durch den leistungs- und Beitragsplan 1 ersetzt.
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alter maximales altersguthaben in % des versicherten lohns

1.0 standard 1.1 Plus 2 und 3

25 16.00   % 17.50  % 11.50  %

26 32.16  % 35.18  % 23.12  %

27 48.48  % 53.03  % 34.85  %

28 64.97  % 71.06  % 46.69  %

29 81.62  % 89.27  % 58.66  %

30 98.43  % 107.66  % 70.75  %

31 115.42  % 126.24  % 82.96  %

32 132.57  % 145.00  % 95.29  %

33 149.90  % 163.95  % 107.74  %

34 167.40  % 183.09  % 120.32  %

35 187.07  % 204.42  % 136.02  %

36 206.94  % 225.96  % 151.88  %

37 227.01  % 247.72  % 167.90  %

38 247.28  % 269.70  % 184.08  %

39 267.75  % 291.90  % 200.42  %

40 288.43  % 314.32  % 216.92  %

41 309.31  % 336.96  % 233.59  %

42 330.41  % 359.83  % 250.43  %

43 351.71  % 382.93  % 267.43  %

44 373.23  % 406.26  % 284.61  %

45 399.96  % 434.82  % 306.95  %

46 426.96  % 463.67  % 329.52  %

47 454.23  % 492.80  % 352.32  %

48 481.77  % 522.23  % 375.34  %

49 509.59  % 551.95  % 398.59  %

50 537.69  % 581.97  % 422.08  %

51 566.06  % 612.29  % 445.80  %

52 594.72  % 642.92  % 469.76  %

53 623.67  % 673.85  % 493.95  %

54 652.91  % 705.08  % 518.39  %

55 686.94  % 742.14  % 546.58  %

56 721.31  % 779.56  % 575.04  %

57 756.02  % 817.35  % 603.79  %

58 791.08  % 855.53  % 632.83  %

59 826.49  % 894.08  % 662.16  %

einkaufstabelle der Vorsorgepläne
Die einkaufstabelle enthält das maximal mögliche sparkapital in Prozent des  
versicherten Jahreslohns (einschliesslich einer verzinsung von 1.0  %):
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alter maximales altersguthaben in % des versicherten lohns

1.0 standard 1.1 Plus 2 und 3

60 862.25  % 933.02  % 691.78  %

61 898.38  % 972.35  % 721.70  %

62 934.86  % 1012.08  % 751.92  %

63 971.71  % 1052.20  % 782.44  %

64 1008.93  % 1092.72  % 813.26  %

65 1046.52  % 1133.65  % 844.39  %

Die maximal mögliche nachzahlung wird so berechnet, dass das voraussichtliche 
altersguthaben am ende des Kalenderjahres das Produkt aus oben stehenden 
faktoren und dem versicherten Jahreslohn nicht übersteigt. im Kalenderjahr 
(laufjahr), in welchem das rentenalter erreicht wird, gilt der faktor am ende des 
Geburtsmonats und ergibt sich als linearer zwischenwert zwischen dem wert 
ende vorjahr und ende laufjahr.

Das alter in dieser tabelle entspricht der Differenz aus Kalenderjahr minus  
Geburtsjahr.
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BestimmunGen zum VorsorGeausGleicH Bei scHeidunG,  
wenn der VorsorGefall Bereits einGetreten ist oder wäHrend 
des scHeidunGsVerfaHrens eintritt

1. teilung der rente durch das Gericht (art. 124a zGB)
liegt ein Gerichtsentscheid über die teilung der rente vor, erfolgen die herab- 
setzung der laufenden invaliden- oder altersrente sowie die festsetzung der 
rente an den berechtigten ehegatten nach dem scheidungsurteil beziehungs- 
weise nach Bundesrecht.

2. kinder- und waisenrenten, ehegattenrente
Kinderrenten, auf die zum zeitpunkt der einleitung des scheidungsverfahrens  
anspruch bestand, werden als folge der scheidung nicht herabgesetzt. später 
entstehende Kinderrenten werden aufgrund der herabgesetzten alters- oder invali- 
denrente bestimmt. wurde eine Kinderrente vom vorsorgeausgleich nicht berührt, 
wird eine allfällige spätere waisenrente auf der gleichen Grundlage berechnet.

Die ehegattenrente wird aufgrund der herabgesetzten alters- oder invalidenrente 
bestimmt.

3.  anpassung der invalidenrente bei Übertragung einer austrittsleistung  
(art. 19 BVV2)

Bei übertragung einer austrittsleistung wird die invalidenrente ab dem zeitpunkt, 
an dem das scheidungsurteil rechtskräftig wird, herabgesetzt. zusätzlich zur 
invalidenrente erfolgt auch eine herabsetzung der folgeleistungen wie zum Bei-
spiel der hinterlassenenleistungen, der altersleistungen und der austrittsleistung.

Grundsätzlich entspricht die Kürzung der leistungen den leistungsverbesserungen, 
die aus einer einlage in gleicher höhe resultiert hätten. massgebend sind der zeit-
punkt der einleitung des scheidungsverfahrens und das reglement bei entstehen 
des anspruchs auf die invalidenrente. Die Kürzung einer invalidenrente darf im 
verhältnis zur bisherigen invalidenrente nicht grösser sein als der übertragene 
teil der austrittsleistung im verhältnis zur gesamten austrittsleistung.

falls die invalidenrente im system des Beitragsprimats mit einer hochrechnung 
des altersguthabens berechnet wurde, wird für die Berechnung der Kürzung auf 
den bei Beginn des anspruchs der invalidenrente gültigen umwandlungssatz  
und zinssatz für die hochrechnung des altersguthabens abgestellt.

falls die invalidenrente im system des leistungsprimats berechnet wurde, wird 
für die Berechnung der Kürzung auf die bei Beginn des anspruchs der invaliden-
rente gültigen Barwerte abgestellt.
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Bei temporären invalidenrenten mit weitergeführtem altersguthaben wird das 
weitergeführte altersguthaben um den überwiesenen Betrag herabgesetzt.  
Die höhe der temporären invalidenrente wird durch den vorsorgeausgleich  
nicht berührt.

falls der Berechnung der leistungen unterschiedliche Parameter im obligato-
rischen und überobligatorischen Bereich zugrunde lagen, gilt das analog auch für 
die Berechnung der Kürzung.

muss als folge der scheidung ein teil der austrittsleistung, auf welche die invalide 
Person im falle einer reaktivierung anspruch gehabt hätte, ausbezahlt werden, 
wird die austrittsleistung bzw. das weitergeführte altersguthaben um den über-
wiesenen Betrag herabgesetzt.

4.  zusätzliche kürzung der austrittsleistung und der rente einer invaliden 
Person bei erreichen des rentenalters während des scheidungsverfahrens  
(art. 19g fzV)

Bezieht der verpflichtete ehegatte eine invalidenrente und erreicht er während des  
scheidungsverfahrens das rentenalter, werden die zu überweisende austritts- 
leistung und die rente aufgrund der zu viel bezahlten renten zusätzlich gekürzt.

Die zu viel bezahlten renten entsprechen der summe, um welche die renten-
zahlungen zwischen dem erreichen des rentenalters und der rechtskraft des 
scheidungsurteils tiefer ausgefallen wären, wenn ihrer Berechnung ein um den 
übertragenen teil der austrittsleistung vermindertes Guthaben zugrunde gelegt 
worden wäre. Die Kürzung wird je hälftig auf die beiden ehegatten verteilt.

5.  Vorgehen bei eintritt des Vorsorgefalls alter während des scheidungs- 
verfahrens (art. 19g fzV)

falls zwischen der einleitung des scheidungsverfahrens und der scheidung der 
anspruch auf eine altersrente entsteht und ein teil des altersguthabens an den 
berechtigten ehegatten überwiesen werden muss, wird als folge der scheidung 
eine rückwirkende neuberechnung der altersrente vorgenommen. 

Diese wird mit dem umwandlungssatz, mit dem die altersrente bei entstehen des 
anspruchs berechnet wurde, und mit dem um den gemäss scheidungsurteil aus-
zuzahlenden Betrag reduzierten altersguthaben berechnet. 
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Die ab Beginn des anspruchs bis zur rechtskraft des scheidungsurteils zu viel 
ausbezahlten renten, die sich aus der Differenz zwischen der zuerst berechneten 
und der neu berechneten altersrente ergeben, werden je zur hälfte dem an-
spruchsberechtigen ehegatten und dem verpflichteten ehegatten belastet. 

6.  kürzung der BVG-invaliden- und BVG-altersrente (mindestleistungen  
gemäss schattenrechnung)

musste eine austrittsleistung überwiesen werden, werden die BvG-invaliden-  
und BvG-altersrente um den ausbezahlten anteil des altersguthabens nach BvG, 
multipliziert mit dem umwandlungssatz nach BvG, mit dem die invaliden- oder 
altersrente berechnet wurde, herabgesetzt. Das weiterzuführende altersguthaben 
des invaliden wird um den ausbezahlten teil herabgesetzt.

wird eine invaliden- oder altersrente ohne übertrag einer austrittsleistung  
reduziert, wird die BvG-invaliden- oder altersrente anteilsmässig herabgesetzt. 

7.  kürzungsregel wegen zu viel bezahlter renten bis zur rechtskraft des 
scheidungsurteils

zu viel ausbezahlte invaliden- oder altersrenten werden je zur hälfte dem be-
rechtigten und dem verpflichteten ehegatten belastet. Dem berechtigten ehe-
gatten wird die austrittsleistung entsprechend gekürzt. Die andere hälfte der zu 
viel ausbezahlten renten wird mit einer weiteren herabsetzung der rente ab dem 
zeitpunkt der rechtskraft der scheidung dem verpflichteten ehegatten belastet. 

Der herabsetzungsbetrag entspricht der hälfte der zu viel ausbezahlten renten, 
multipliziert mit dem umwandlungssatz für das alter des verpflichteten ehegat-
ten zum zeitpunkt der herabsetzung. massgebend sind die reglementarischen 
umwandlungssätze zum zeitpunkt des entstehens des anspruchs auf die invaliden- 
oder altersrente. 

fehlt ein umwandlungssatz, weil das alter des spätesten altersrücktritts bereits 
überschritten ist, ergibt sich der für die Berechnung der Kürzung massgebende 
umwandlungssatz, indem der umwandlungssatz für das höchste rücktrittsalter 
für jedes weitere altersjahr um die gleiche jährliche Differenz erhöht wird wie vor 
dem höchsten rücktrittsalter. monate werden anteilsmässig berücksichtigt.

66



8.  rentenanteile, die im rahmen eines Vorsorgeausgleichs dem berechtigten 
ehegatten zugesprochen wurden

rentenanteile, die im rahmen eines vorsorgeausgleichs dem ausgleichsberech-
tigten ehegatten zugesprochen wurden, sind reine leibrenten. Der anspruch 
erlischt am monatsende nach dem tod des berechtigten ehegatten. es besteht 
auf diesen renten kein anspruch auf anwartschaftliche hinterlassenenleistungen.

anstelle der überweisung einer rente kann mit dem berechtigten ehegatten auch 
die überweisung einer Kapitalabfindung an dessen vorsorge- oder freizügig-
keitseinrichtung vereinbart werden. Die höhe der Kapitalabfindung wird aufgrund 
der Barwert-tabelle am ende des anhangs berechnet.

9.  anrechnung der rentenanteile im rahmen eines Vorsorgeausgleichs bei der 
Berechnung der freiwilligen nachzahlungen

Bei der Berechnung der maximal möglichen freiwilligen nachzahlungen reduziert 
sich diese um den Barwert der durch den vorsorgeausgleich zugesprochenen 
rente. massgebend sind die Barwert-tabelle am ende des anhangs und das alter 
zum zeitpunkt der Berechnung der freiwilligen nachzahlung. Dies gilt auch für 
den fall, dass die rente auf eine freizügigkeitseinrichtung überwiesen wird.

10. wiedereinkauf nach scheidung 
Bezieht der verpflichtete ehegatte zum zeitpunkt der einleitung des scheidungs-
verfahrens eine invalidenrente vor dem rentenalter, besteht keine möglichkeit 
des wiedereinkaufs der übertragenen austrittsleistung (art. 22d fzG abs. 2). 
ebenfalls ist es nicht möglich, die Kürzung einer invaliden- oder altersrente durch 
den vorsorgeausgleich mit einem einkauf zu beheben.
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11. Barwert-tabelle 
Barwert-tabelle für eine rente von 1 Chf pro Jahr
Grundlagen vz 2015 G 2018, technischer zins 2.75 % (tarifzins)
zwischenwerte ergeben sich durch lineare interpolation/x = effektives alter des 
Berechtigten

x männer frauen x männer frauen

 17  31.850  32.005  46  24.826  25.480

 18  31.695  31.859  47  24.466  25.145

 19  31.535  31.709  48  24.097  24.802

 20  31.371  31.554  49  23.718  24.449

 21  31.202  31.395  50  23.330  24.087

 22  31.027  31.230  51  22.931  23.715

 23  30.847  31.061  52  22.524  23.334

 24  30.662  30.887  53  22.108  22.943

 25  30.470  30.708  54  21.682  22.543

 26  30.273  30.523  55  21.248  22.133

 27  30.070  30.333  56  20.806  21.714

 28  29.860  30.137  57  20.356  21.286

 29  29.644  29.936  58  19.897  20.848

 30  29.422  29.729  59  19.432  20.401

 31  29.193  29.516  60  18.958  19.945

 32  28.957  29.297  61  18.478  19.480

 33  28.713  29.071  62  17.991  19.007

 34  28.463  28.839  63  17.498  18.524

 35  28.205  28.601  64  16.999  18.033

 36  27.939  28.355  65  16.494  17.535

 37  27.665  28.102  66  15.983  17.028

 38  27.383  27.843  67  15.466  16.513

 39  27.093  27.576  68  14.943  15.991

 40  26.795  27.301  69  14.412  15.461

 41  26.489  27.018  70  13.874  14.922

 42  26.174  26.728  71  13.326  14.375

 43  25.850  26.429  72  12.772  13.820

 44  25.518  26.121  73  12.214  13.255

 45  25.176  25.805  74  11.656  12.683
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x männer frauen

 75  11.099  12.108

 76  10.546  11.531

 77  9.998  10.956

 78  9. 457  10.384

 79  8.923  9.818

 80  8.397  9.258

 81  7.876  8.704

 82  7.365  8.160

 83  6.870  7.630

 84  6.394  7.120

 85  5.942  6.633

 86  5.515  6.170

 87  5.115  5.733

 88  4.743  5.323

 89  4.401  4.939

 90  4.088  4.583

 91  3.807  4.253

 92  3.554  3.948

 93  3.324  3.667

 94  3.116  3.407

 95  2.925  3.167

 96  2.751  2.945

 97  2.590  2.739

 98  2.441  2.547

 99  2.302  2.368

 100  2.172  2.199
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komPetenz, die Vertrauen scHafft. 

ihre GesunDheit steht Bei uns im mittelPunKt. Dafür setzen wir uns täGliCh in Den 

17 KliniKen, 4 amBulanten Praxiszentren, 16 raDioloGie- unD 4 raDiotheraPie- 

instituten sowie in Den amBulanten ChirurGiezentren unD notfallstationen ein. 

auCh in ihrer reGion sinD wir für sie Da: aarau, Bern, Biel, Cham, DüDinGen, Genf,  

heiDen, lausanne, luzern, meGGen, münChenstein, sChaffhausen, st.Gallen, züriCh.

 

Details zu Den stanDorten finDen sie auf: www.hirslanDen.Ch/stanDorte

 KliniKen

 Praxiszentren

 raDioloGieinstitute

 raDiotheraPieinstitute

BeratunG unD information 
hirslanDen healthline 0848 333 999


